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1 Einführung 

Im Rahmen der Zielsetzung der Bundesregierung, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 % gegenüber 

1990 zu mindern, ist auch der Verkehrssektor betroffen. Allerdings kam es bis 2019 zu einem Anstieg der 

Emissionen im Vergleich zu 1990. Dieser Trend wird zu großem Teil durch den Zuwachs des Motorisierten 

Individualverkehrs bedingt. Die Mobilitätswende ist somit unausweichlich, um die Einhaltung der Emissi-

onsziele zu verwirklichen. (Umweltbundesamt 2022) 

Ein entscheidender Aspekt im Rahmen der Mobilitätswende stellt der Umstieg vom Auto auf das Fahrrad 

im Alltagsverkehr da. Nach einer aktuellen Untersuchung des Bundesamts für Umwelt wird auf Strecken, 

die unter fünf Kilometer betragen, zu 40 bis 50 Prozent der Fälle auf das Auto zurückgegriffen, wobei dieses 

oftmals durch eine einzige Person besetzt wird (radfahren.de 2022). Ein Grund für die individuelle Entschei-

dung, für kurze Strecke das Auto anstelle des Fahrrads zu wählen, können neben Faktoren der Bequemlich-

keit vor allem auch Sicherheitsaspekte darstellen (Nobis 2019b). Dabei sprechen neben dem Umweltaspekt 

auch die Förderung der Gesundheit, Zeitersparnis im Feierabendverkehr und Kostenersparnis gegenüber 

dem Auto für das Zweirad (radfahren.de 2022).  

Das Ziel von Radverkehrskonzepten ist es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und die 

Attraktivität zur Nutzung des Fahrrads zu steigern. Der Kreis Höxter hat ein Radwegekonzept beauftragt, 

das Möglichkeiten und Wege aufzeigen soll, wie der Radverkehrsanteil unter Berücksichtigung der Anfor-

derungen an eine gute Fahrradinfrastruktur erhöht werden kann. Von hoher Bedeutung war, dass dies im 

Einklang mit den Belangen der weiteren Verkehrsträger (Fußverkehr, öffentlicher Personennahverkehr 

(ÖPNV) und motorisierter Individualverkehr (MIV)) und unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingun-

gen geschieht. Ebenso wichtig war bei der Konzeption die Berücksichtigung von Radfahrer*innen jeglichen 

Alters und körperlicher sowie geistiger Fitness. Die Erstellung des Konzepts wurde durch einen umfassen-

den Beteiligungsprozess begleitet, welcher Akteur*innen aus der Politik, Vereinen und Verbänden sowie 

Bürgern Gestaltungsmöglichkeiten einräumte.  

Das Ergebnis ist ein den Radfahrer*innenbedürfnissen entsprechendes Radverkehrsnetz mit unterschiedli-

chen Routenkategorien sowie einem priorisierten Maßnahmenkatalog inklusive Kostenabschätzung, wel-

cher als Entscheidungsgrundlage für Politik und Verwaltung dienen kann. Die Maßnahmen liegen im Zu-

ständigkeitsbereich verschiedener Straßenbaulastträger, darunter Kommunen, Kreis Höxter sowie das Land 

Nordrhein-Westfalen und der Bund. 

Das Alltagsradverkehrskonzept umfasst die Netz- und Maßnahmenentwicklung (Teil A) und eine 

Bike+Ride-Analyse an den Bahnhöfen im Kreis (Teil B). 
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1.1 Kreis Höxter  

Abbildung 1 Kreis Höxter und seine Verortung in Nordrhein-Westfalen 

 

Der Kreis Höxter ist ein Kreis im Nord-Osten Nordrhein-Westfalens im Regierungsbezirk Detmold. Das Kreis-

gebiet ist Teil des Naturparks Teutoburger Wald/Eggebirge, einem der größten Naturparks Deutschlands. 

Auf einer Fläche von 1.201 km2 verteilen sich 141.819 Einwohner*innen auf die folgenden Städte mit ins-

gesamt 124 Ortsteilen. 

Tabelle 1 Einwohner*innenzahlen je Stadt (Statistisches Landesamt 2023) 

Stadt Einwohner*innenzahl (Stand 29.03.2023) 

Bad Driburg 19.390 

Beverungen 13.238 

Borgentreich 8.761 

Brakel 16.372 

Höxter 28.709 

Marienmünster 4.970 

Nieheim 6.157 

Steinheim 12.612 

Warburg 23.322 

Willebadessen 8.288 
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Die größte Stadt im Kreis ist Höxter, ein Mittelzentrum, welches auch Sitz der Kreisverwaltung ist. Ange-

bunden an den Fernverkehr ist die Region über den Bahnhof Warburg. Richtung Hannover ist der Kreis 

Höxter mit dem Bahnhof Steinheim angeschlossen. Überregional ist der Kreis durch die A44 im Süden an-

gebunden. Im Nahverkehr existieren Verbindungen nach Düsseldorf, Hagen, Kassel, Paderborn, Münster, 

Kreiensen und ins Ruhrgebiet. Auch führen die Bundesstraßen B7, B64, B83, B68, B239, B241, B252 durch 

den Kreis. 

Abbildung 2 Verteilung der Flächennutzung im Kreis Höxter (Statistisches Landesamt 2023) 

 

Der Kreis ist landwirtschaftlich geprägt. Knapp zwei Drittel der Fläche werden durch die Landwirtschaft in 

Anspruch genommen. Bei knapp einem Drittel der Fläche handelt es sich um Waldflächen. Nur 9 % der 

Fläche sind Siedlungs- und Verkehrsflächen (vgl. Abbildung 2). 

Bedeutende Oberzentren in nächster Nähe stellen Paderborn, Bielefeld, Hannover und Kassel dar, inner-

halb des Kreises haben 6 Städte den Status eines Mittelzentrums (Bad Driburg, Beverungen, Brakel, Höxter, 

Steinheim, Warburg). Die übrigen vier Städte, Borgentreich, Marienmünster Nieheim und Willebadessen 

sind Grundzentren (Kreis Höxter 2023; MWIKE NRW 2020). 

  

4%
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1.2 Modal Split 

Der sogenannte Modal Split bildet die Aufteilung der Hauptverkehrsmittel (ÖV, MIV, Fahrrad, Fuß) nach 

Wegen oder nach Personenkilometern in prozentualen Anteilen (oder auch in absoluten Angaben) ab 

(Brand et al. 2020). Er gibt Aufschluss über die aktuelle Verteilung der Verkehrsmittelnutzung und ermög-

licht Schätzungen zu den Potenzialen, die für die Nutzung eines Verkehrsmittels bestehen. 

Der Modal Split im Kreis Höxter kann sowohl anhand des Regionalberichts Nordrhein-Westfalen der Studie 

Mobilität in Deutschland (MiD) als auch der Mobilitätsbefragung für den Kreis Paderborn und Kreis Höxter 

abgeschätzt werden (Helmert 2018). 

Im Rahmen der Studie Mobilität in Deutschland wurden für das Jahr 2017 die Ergebnisse der Befragung von 

316.361 Personen allein in Nordrhein-Westfalen zu ihrem Mobilitätsverhalten ausgewertet. Die Ergebnisse 

ermöglichen Aussagen zum Mobilitätsverhalten anhand verschiedener soziodemografischer Kategorien, 

darunter dem Raumtyp. Der Kreis Höxter entspricht dem regionalstatistischen Raumtyp der ländlichen Re-

gion – einem kleinstädtischen, dörflichen Raum mit vereinzelten Mittelstädten. 

Während die Verkehrsleistung des Umweltverbunds (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) in den deutschen Met-

ropolen bei 62% liegt, beträgt sie in den dörflichen Strukturen ländlicher Räume lediglich 29%. Mit einem 

Anteil von 70% aller Wege ist die Alltagsmobilität der Bevölkerung im dörflichen Raum in ländlichen Regio-

nen deutlich stärker durch das Auto geprägt als in den Städten. Nur 7% aller Wege werden im kleinstädti-

schen, dörflichen Raum mit dem Fahrrad absolviert Abbildung 3 Hauptverkehrsmittel auf den Wegen (Mo-

dal Split) nach Raumtyp (Brand et al. 2020; Nobis 2019b). 

Hinsichtlich der Elektromobilität gibt es in Abhängigkeit der Raumtypen große Unterschiede. Während in 

urbanen Regionen bzw. Metropolen nur etwa 20 Pedelecs1 auf 1.000 Einwohner kommen, sind es in den 

kleinstädtischen, dörflichen Räumen dreimal so viele. Jeder zwanzigste Fahrradweg erfolgt mit elektrischer 

Unterstützung, wobei das Pedelec bei jüngeren Menschen kaum eine Rolle spielt, jedoch bei Senioren gut 

zwölf Prozent der Fahrradwege hiermit zurückgelegt werden. Der Einsatz von Pedelecs fokussiert auf lange 

Wege: bei Fahrradwegen über 15 km fällt der Anteil des Pedelecs mit 15% dreimal höher als im Durchschnitt 

aus (Nobis 2019b).  

 

1 In Nobis (2019) wird Pedelec als Sammelbegriff für verschiedene Arten von Elektrofahrrädern verwendet, der S-Pedelecs und E-Bikes einschließt. 

Im Rahmen der MiD wurde keine differenzierte Erfassung vorgenommen, zumal die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten elektrisch 

unterstützter Fahrräder oft nicht bekannt sind. 
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Abbildung 3 Hauptverkehrsmittel auf den Wegen (Modal Split) nach Raumtyp (Brand et al. 2020; 
Nobis 2019b) 

 

 

 

 

Deutschlandweit werden 11 % der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt, im nordrhein-westfälischen Durch-

schnitt sind es ebenfalls 11 %. Der Radverkehrsanteil im ländlichen Raum liegt mit 5% also weit unter dem 

nordrhein-westfälischen und bundesweiten Durchschnitt. Dies lässt sich auf der einen Seite mit vergleichs-

weise großen Distanzen zwischen Quellen und Zielen und, wie im Falle Höxters, mit einer zum Teil bewegten 

Topografie und weitläufigen Strecken begründen. Auf der anderen Seite sind es die lückenhafte Radver-

kehrsinfrastruktur, festgefahrene Gewohnheiten und mangelnde Information, die dazu führen, dass der 

Anteil der Wege, die im ländlichen Raum mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, weit hinter den Anteilen 

in Städten und Metropolregionen zurückbleiben. Die zuerst genannten Faktoren verlieren mit der zuneh-

menden Verbreitung von E-Bikes und Pedelecs an Bedeutung. Die zuletzt genannten Faktoren liegen im 

Einflussbereich der Kommunen. Radverkehrskonzepte, die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung 

des Radverkehrs und Impulsprojekte wie Stadt- oder Schulradeln können entscheidend dazu beitragen, den 

Anteil des Radverkehrs am Modal Split in ländlichen Regionen zu erhöhen. 

  



Alltagsradverkehrskonzept Kreis Höxter   

Einführung   |   15  

Erhebungen, die sich nur auf den Kreis Höxter beziehen, liegen nicht vor. In einer Mobilitätsbefragung aus 

dem Jahr 2018 beschäftigte sich Helmert mit dem werktäglichen Verkehrsverhalten der Bevölkerung in den 

Kreisen Paderborn und Höxter. Anhand von Abbildung 4 lässt sich erkennen, dass etwa zwei Drittel der 

Befragten aus den beiden Kreisen auf das Kraftfahrzeug zurückgreifen. 

Abbildung 4 Verkehrsmittelwahl in % nach Verkehrsmittelgruppe, Modal Split (Helmert 2018) 

 

Diese Zahlen liegen deutlich über dem Durchschnitt Nordrhein-Westfalens. Es spiegelt jedoch in etwa den 

Stand der Gebiete in ländlichen Regionen  

11
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9
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1.3 ADFC-Fahrradklimatest 

Der ADFC-Fahrradklimatest bewertet die Fahrradfreundlichkeit deutscher Städte. Die Umfrage wird alle 

zwei Jahre durchgeführt. Beim Test aus dem Jahr 2022 nahmen im Kreis Höxter die Städte Höxter und War-

burg teil. Für Bad Driburg liegen keine aktuellen Daten vor, daher wurden für die folgende Auswertung die 

Daten aus dem Jahr 2020 herangezogen. 

Bad Driburg und Warburg erhielten durchschnittliche Gesamtnoten von 3,8 und 4,0. Die Stadt Höxter er-

reichte die Note 4,1. Alle drei Städte bewegen sich in der schlechteren Hälfte der ausgewerteten Orte. War-

burg liegt auf Platz 65 und Höxter auf Platz 77 von 125 der Kategorie Städte 20.000 – 50.000 Einwohner*in-

nen und Bad Driburg auf Platz 35 von 54 in der Kategorie der Städte mit weniger als 20.000 Einwohner*in-

nen. Bundesweit belegte Bad Driburg in der jeweiligen Größenklasse Platz 190 von 418, Warburg Platz 211 

und Höxter Platz 261 von 447. 

Alle drei Kommunen weisen unterschiedliche Stärken und Schwächen auf. 

Bad Driburg: So sind in Bad Driburg die Top-Kategorien: Erreichbarkeit Stadtzentrum (2,5), zügiges Radfah-

ren (2,8) und Radfahren durch Alt und Jung (3,0). Die Schwächen innerhalb Bad Driburgs sind „Fahrraddieb-
stahl“ (4,4), „Breite der (Rad)Wege“ (4,5) und „Öffentliche Fahrräder“ (4,8). 

Höxter: Im Stadtgebiet Höxter sind geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung (2,8), Radfahren durch Alt 

und Jung (3,1) und Fahrraddiebstahl (3,2) eindeutige Stärken. Jedoch wurden „Führung an Baustellen (4,7), 
Fahrradmitnahme im ÖV (4,7) und „Öffentliche Fahrräder“ (5,1) als Schwächen identifiziert. Bei „Werbung 
für das Radfahren“ und „Medienberichten“ konnten Verbesserungen aufgewiesen werden. Bis auf „Spaß 
oder Stress“ (von 2,9 im Jahr 2012, auf 3,4 in 2020 auf nun 3,8) verhielten sich sämtliche weitere Noten fast 

identisch. 

Warburg: In Warburg zählen Erreichbarkeit Stadtzentrum (2,7), zügiges Radfahren (3,0) aber auch Fahrrad-

diebstahl (3,1) zu den Stärken. Mit einer 5,3 in der Kategorie „geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung““ 
liegt Warburg in der Liste der vergleichbaren Kommunen zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner*innen 

auf den hinteren Plätzen (2,2 Notenpunkte schlechter). Im Vergleich zum ADFC-Fahrradklimatest 2020 kann 

im Bereich „Fahrrad- und Verkehrsklima“ eine Verbesserung der Notenlage in Warburg festgestellt werden. 

Bei den Kategorien „Stellenwert des Radfahrens“ und „Sicherheit beim Radfahren“ allerdings verschlech-
terten sich hier die Noten 

Bei der im selben Rahmen durchgeführten Befragung zur Wichtigkeit verschiedener Faktoren für das Rad-

fahren in der Stadt nahmen Bad Driburg, Höxter und Warburg ebenfalls teil. Dabei wurde für jede Kategorie 

ein Index von 0 (nicht wichtig) bis 1 (sehr wichtig) angegeben. 

Einen hohen Wert für die Befragten hatte das Sicherheitsgefühl (Bad Driburg: 0,9, Höxter: 0,9 und Warburg: 

0,92) und die Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer (Bad Driburg 0,88, Höxter: 0,88 und Warburg: 0,92). In allen 

drei Städten wurde das Thema „Öffentliche Fahrräder) als unwichtigsten Punkt gesehen. So bewerten die 
Bewohner*innen in Bad Driburg diesen mit 0,47, Höxter mit 0,32 und Warburg mit 0,38.  
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2 Grundsätze fahrradgerechter Infrastruktur 

Eine fahrradgerechte Infrastruktur muss die Sicherheit und Leichtigkeit des Radverkehrs gewährleisten - 

nur so kann die Fahrradnutzung gefördert und intensiviert werden. Die Folgerung daraus ist, dass  

▪ die Wege den Richtlinien und Vorschriften sowie den Komfortansprüchen der Nutzer*innen ent-

sprechen, 

▪ die Verkehrslenkung und -führung den besonderen Bedingungen des muskelbetriebenen und in-

stabilen Fahrrads Rechnung trägt, 

▪ die Maßnahmen zur Verkehrssicherheit nicht allein zu Lasten der Fahrradnutzer*innen gehen und 

▪ Fahrräder entsprechend der Straßenverkehrsordnung (StVO) als gleichberechtigte Verkehrsteil-

nehmer*innen behandelt werden unter Beachtung der spezifischen Eigenarten. 

Die Art und Ausstattung der Infrastruktur für den Radverkehr richtet sich nach dem Zweck der Radnutzung 

und dem damit verbundenen Anspruch. Aus diesem Grund wird unterschieden zwischen dem 

▪ Freizeitradverkehr, bei dem das Fahrradfahren selbst im Mittelpunkt der Aktion steht (hier nicht 

weiter berücksichtigt) und dem 

▪ Alltagsradverkehr, bei dem das Fahrrad für die Fahrt zur Arbeit, zur Ausbildung, zum Einkaufen 

oder für andere Erledigungen und Unternehmungen genutzt wird.  

Der Alltagsradverkehr ist primär auf das Erreichen eines Zieles ausgerichtet. Hier steht das Fahrrad in direk-

ter Konkurrenz zu anderen Verkehrsmitteln, besonders zum Auto, und muss ihnen gegenüber Vorteile auf-

weisen. Die Entscheidung für das Fahrrad hängt neben Kostenersparnissen, der persönlichen Gesundheit 

und dem Umwelt- und Ressourcenschutz auch vom Angebot ab. Ziele müssen schnell, sicher, bequem und 

auf direktem Wege erreicht werden. Teile der typischen Infrastruktur sind der direkt geführte straßenbe-

gleitende Radweg, die Fahrradabstellmöglichkeit am Zielpunkt und der leichte Übergang zum öffentlichen 

Personennahverkehr. 

2.1 Allgemeine Sicherheitsaspekte 

Ein besonderes Augenmerk bei der Ausweisung von Radrouten gilt der Sicherheit des Radverkehrs. Der 

Leitsatz „Sicherheit vor Leistungsfähigkeit“ begleitet die Maßnahmenkonzeption. Eine generelle Leistungs-

fähigkeit des Netzes soll gewährleistet werden, kommt es jedoch zu Abwägungen zwischen den beiden 

Aspekten Sicherheit und Leistungsfähigkeit, so wird zugunsten der Sicherheit entschieden 

Das damit angesprochene Handlungsfeld ist sehr umfassend und schließt die objektive (belegt durch Un-

tersuchungen kritischer Situationen und Unfallereignissen) und subjektive (Nutzerempfinden, Anpassung 

der Verhaltensweisen) Verkehrssicherheit ein, wobei zwischen beiden durchaus Diskrepanzen auftreten 

können. Das Gefühl der Unsicherheit, das nicht mit dem tatsächlichen Unfallgeschehen korrespondieren 

muss, prägt die Attraktivitätseinstufung von Strecken, bestimmt die Intensität der Fahrradnutzung und das 

Verkehrsverhalten, wobei letztes wieder zur Gefährdung beitragen kann (z.B. Fahren entgegen der Fahrt-

richtung, um eine als gefährlich empfundene Straßenquerung zu vermeiden).  
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Die Sicherheit des Radfahrens hat sich im Jahre 2021 bundesweit verbessert. Gegenüber dem Vorjahr 

(2020) ist die Zahl der Unfälle in Deutschland mit Fahrradbeteiligung um knapp 8,5% gesunken und die 

Anzahl der verunglückten Fahrradnutzer*innen um knapp 8,8%. Die Zahl der Getöteten sank deutlich von 

426 auf 372, also um 12,7%. Ein Effekt der Coronapandemie ist bei diesen Zahlen jedoch nicht auszuschlie-

ßen (Statistisches Bundesamt (Destatis) 2023) 

Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sind nur dann wirksam, wenn sie von den Verkehrsteil-

nehmern akzeptiert werden. „Formal sichere, jedoch wenig attraktive Radverkehrsführungen werden oft 
nicht angenommen und können deshalb gefährlich sein. (...) Fehlverhaltensweisen von Radfahrern sind 

häufig auf Mängel in der baulichen Ausgestaltung von Verkehrsanlagen und in den Regelungen zurückzu-

führen.“ (Nobis 2019b) 

Maßnahmen, die allein oder überwiegend zu Lasten des Radverkehrs gehen, sind i.d.R. wenig zielführend 

und widersprechen häufig dem Verkehrsrecht, z.B. 

▪ der mancherorts beliebte Einsatz von „Drängelgittern“ (Zwangsmaßnahme zum Absteigen),  
▪ das in der StVO zwar enthaltene, vom Verkehrsministerium NRW aber nicht in alleiniger Aufstel-

lung erlaubte Zusatzzeichen 1012-32 "Radfahrer absteigen", welches ohnehin nur empfehlende, 

aber keine verpflichtende Wirkung hat, 

▪ die Behandlung der Radfahrer*innen als „sitzende Fußgänger“ (z.B. Gleichschaltung von Fußgän-
ger*innen und Radfahrer*innen an Lichtsignalanlagen). 

Mit der zunehmenden Verbreitung von Fahrrädern mit Elektromotorunterstützung (Pedelec - Pedal Electric 

Cycle) wird sich die Durchschnittsgeschwindigkeit des Radverkehrs innerorts weiter dem KFZ-Verkehr an-

nähern bei gleichzeitig geringer Einbuße an Wendigkeit und Flexibilität; die Anerkennung des Fahrrads als 

alltägliches Fahrzeug dürfte hierdurch gefördert werden. 

Ein besonderer Aspekt der Routenführung ist die Wahrung der "sozialen Sicherheit"; hierunter wird die 

Sicherheit vor Bedrohungen und Überfällen im öffentlichen Raum verstanden. Abgelegene, schlecht ein-

sehbare Strecken (Waldwege, Wege durch hohe Maisfelder) verursachen vielfach vor allem bei Frauen und 

Kindern bzw. bei deren Eltern ein Unsicherheitsgefühl, das auch unabhängig vom tatsächlichen Geschehen 

einen Hinderungsgrund zur Fahrradnutzung besonders im Alltagsradverkehr darstellt. Als Gegenmaßnahme 

kann die Herstellung einer gewissen sozialen Kontrolle angesehen werden, etwa in der Vermeidung un-

übersichtlicher Stellen, Wahrung der Einsicht in straßennahe Wege und Beleuchtung; die angestrebte Zu-

nahme des Radverkehrs wird ebenfalls zur Herstellung einer sozialen Sicherheit beitragen. 

Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist der einzuhaltende Sicherheitsabstand gemäß StVO § 5 Abs. 4. Dieser 

besagt „Wer zum Überholen ausscheren will, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung des nachfolgen-

den Verkehrs ausgeschlossen ist.“ Seit der Novellierung der StVO im April 2020 müssen Kraftfahrzeuge beim 

Überholen außerorts mindestens zwei Meter und innerorts mindestens 1,5 Meter Seitenabstand zu Rad-

fahrer*innen halten. Die Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer für eine bessere gegenseitige Rücksicht-

nahme verringert zusätzlich die Gefahrenstellen.  
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2.2 Radverkehrsführung 

In der Vergangenheit war die Separierung von (schnellen) Kraftfahrzeugen und langsameren Verkehrsteil-

nehmer*innen (Radfahrer*innen und Fußgänger*innen) ein wesentliches Element der Verkehrsplanung. 

Gegenwärtig wird dieser Ansatz innerorts grundsätzlich in Frage gestellt. Statt funktionaler Trennung soll 

ein Gleichgewicht zwischen Verkehr, Verweilen und allen anderen räumlichen Funktionen angestrebt wer-

den (Baier et al. 2015). 

Für die Führung des Radverkehrs innerorts sind Entwicklungen in dieser Richtung bereits seit einiger Zeit 

erkennbar. Der ehemalige Vorrang von baulich abgesetzten Radwegen hat sich zu einer Gleichbewertung 

mit Radfahrstreifen auf der Fahrbahn gewandelt (BMVBS 2001). Damit wird Untersuchungen über das Un-

fallrisiko von Fahrradfahrer*innen entsprochen (Alrutz 2009). 

Außerorts ist vor allem wegen der höheren Kfz-Geschwindigkeiten die Fahrbahnbenutzung problemati-

scher. In Abhängigkeit von der Fahrbahnbreite, der Verkehrsbelastung und der zulässigen Höchstgeschwin-

digkeiten wird über das Erfordernis von Radverkehrsanlagen entschieden. Bei einem durchschnittlichen 

Fahrzeugaufkommen ab 2.500 Fahrzeugen in 24 Stunden (Durchschnittlicher täglicher Verkehr, kurz DTV) 

und einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h werden Radverkehrsanlagen als sinnvoll eingestuft (FGSV 

2010). Gleichzeitig wird die reduzierte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/hin die Betrachtung gezogen, hier 

ist die Grenze bei 4.000 Kfz im DTV. Dies gilt auf Landstraßen der Entwurfsklassen 3 und 4 der Richtlinie für 

die Anlage von Landstraßen (kurz RAL) In der Regel kommen einseitig geführte, für den 2-Richtungsverkehr 

zugelassene Geh- und Radwege zum Einsatz. An den Ortsein- bzw. -ausgängen müssen geeignete Maßnah-

men für eine sichere Querung der Fahrbahn ergriffen werden, da innerorts Zweirichtungsradwege aus Si-

cherheitsgründen nicht weitergeführt werden sollen.  

Bei der gemeinsamen Führung von Rad- und Fußverkehr ist zu bedenken, dass die Geschwindigkeitsunter-

schiede zwischen Fußgänger*innen und Radfahrer*innen innerorts teilweise größer sind als zwischen Rad 

und Auto: 

▪ Geschwindigkeit Fußverkehr:  ca. 4 bis 6 km/h 

▪ Geschwindigkeit Radverkehr:  ca. 15 bis 25 km/h 

▪ Geschwindigkeit Kfz:  ca. 25 bis 50 km/h (FGSV 2010) 

Entsprechend kritisch sind Gehwege mit freigegebener Fahrradnutzung (innerorts wie außerorts) zu bewer-

ten. Es handelt sich dabei um Gehwege, die durch das Verkehrszeichen 239 (Gehweg) und Zusatzzeichen 

1022-10 (Radfahrer frei) für die Nutzung durch den Radverkehr freigegeben sind, teilweise auch in beide 

Richtungen. Diese Regelung ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll und an bestimmte Bedingungen geknüpft: 

▪ Gemäß Anlage 2, lfd. Nr. 18, Zeichen 239 der StVO darf auf Gehwegen, die für eine andere Ver-

kehrsart zugelassen sind, der Fußverkehr weder gefährdet noch behindert werden. Wenn nötig, 

muss der Radverkehr warten; er darf nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Die Häufigkeit der 

Gehwegfreigabe lässt insbesondere außerorts den Verdacht aufkommen, dass die zu erwartende 

Missachtung dieser Verkehrsregeln billigend in Kauf genommen wird. 

▪ Die Freigabe von Gehwegen ist nach Vorgabe der Verwaltungsvorschrift Straßenverkehrsordnung 

(kurz VwV-StVO (BMVBS 2001) zu § 2 StVO, Rn. 11 nur dann in Betracht zu ziehen, wenn weder 
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ein Radweg, Radfahrstreifen oder Schutzstreifen zu verwirklichen ist und ausreichend Platz zur 

Verfügung steht.  

▪ In Regelwerken wie der Empfehlung für Fußverkehrsanlagen (FGSV 2002) ist eine Mindestbreite 

des Gehwegs von 2,50 m genannt – bei hohem Fußgängeranteil entsprechend mehr. Damit gelten 

für die Freigabe von Gehwegen vergleichbare Anforderungen wie für gemeinsame Geh- und Rad-

wege. 

▪ Die Freigabe des Zweirichtungsverkehrs innerorts ist wegen der erhöhten Unfallgefahr an Ein- und 

Ausfahrten sowie Einmündungen und Kreuzungen besonders kritisch zu sehen und in der VwV-

StVO auch nur in begründeten Ausnahmefällen zugelassen; das gilt für benutzungspflichtige Son-

derwege und freigegebene Gehwege gleichermaßen. 

Beim Zweirichtungsverkehr gilt zu beachten, dass Anfang und Ende des einseitig geführten Radwegs mit 

Zweirichtungsverkehr gesichert sind. In vielen Fällen fehlen jedoch am Anfang/Ende einseitig geführter Rad-

wege mit Zweirichtungsverkehr die in der VwV-StVO geforderte „sichere Querungsmöglichkeit der Fahr-
bahn“ und bei einer Weiterführung auf der Fahrbahn die Einrichtungen zum sicheren Einfädeln in den Stra-
ßenverkehr (FGSV 2010). 

Darüber hinaus muss der Übergang zwischen freier Strecke und Ortsdurchfahrten gewährleistet sein. Wäh-

rend die Radwege außerorts meist einseitig mit Zweirichtungsverkehr angelegt sind, gibt es innerorts häufig 

keine Radwege oder keine Radwege mit Zweirichtungsverkehr. Hier ist eine Möglichkeit für die sichere 

Überquerung der Fahrbahn nach VwV-StVO und ERA (Empfehlungen für Radverkehrsanlagen) erforderlich. 
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2.3 Maße von Radverkehrsanlagen 

Für die Gestaltung von Radverkehrsanlagen wird in der VwV-StVO auf die Empfehlungen für Radverkehrs-

anlagen verwiesen (FGSV 2010). Die VwV zu § 2 StVO, Rn. 11 nennt lediglich die für die Anordnung der 

Benutzungspflicht zu erfüllenden technischen Voraussetzungen und gibt eine gewisse Rangfolge vor: "Ist 

ein Radfahrstreifen nicht zu verwirklichen, kann auf der Fahrbahn ein Schutzstreifen angelegt werden. Ist 

das nicht möglich, ist die Freigabe des Gehweges zur Mitbenutzung durch den Radverkehr in Betracht zu 

ziehen" (BMVBS 2001).  

Die Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen e.V. (kurz FGSV) veröffentlichte 2010 Empfeh-

lungen für Radverkehrsanlagen (kurz ERA). Tabelle 2 führt die dort aufgeführten Maße für Radverkehrsan-

lagen auf. 

Tabelle 2 Auszug der Breitenmaße von Radverkehrsanlagen und Sicherheitsstreifen  (FGSV 2010) 

Anlagentyp Breite der Radverkehrsanlage  

(jeweils einschließlich der Markierung) 

Schutzstreifen Regelmaß 1,50 m 

Radfahrstreifen 
Regelmaß 

(einschließlich Markierung) 
1,85 m 

Einrichtungsradweg 
Regelmaß 

(bei geringer Radverkehrsstärke) 

2,00 m 

(1,60 m) 

beidseitiger Zweirich-
tungsradweg  

Regelmaß 

(bei geringer Radverkehrsstärke) 

2,50 m 

(2,00 m) 

einseitiger Zweirich-
tungsradweg 

Regelmaß 

(bei geringer Radverkehrsstärke) 

3,00 m 

(2,50 m) 

gemeinsamer Geh- und 
Radweg (innerorts) 

Abhängig von Fußgänger- und Radverkehrsstärke ≥ 2,50 m 

Gemeinsamer Geh- und 
Radweg (außerorts) 

Regelmaß 2,50 m 

 

Das Radnetz OWL legt ähnliche Werte fest. Bei Zweirichtungsradwegen wird hier von einer Regelbreite von 

3,00 m ausgegangen, das Mindestmaß beträgt 2,50 m (SHP Ingenieure 2021). In Abbildung 5 können die 

Regel- und Mindestmaße der einzelnen Netzkategorien entnommen werden.  
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Abbildung 5 Mindestmaße Radnetz OWL  

 

  

Somit legt das Radnetz OWL höhere Standards auch an die niedrigste der Kategorien, Netzkategorie 3 an. 

Vor allem in ländlich geprägten Gebieten werden somit breitere Wege vorgegeben, was den Komfort und 

die Sicherheit erhöht. Vor allem für Radfahrer*innen mit Anhänger oder Liegerädern sind breitere Rad-

wege und Streifen von Nutzen.  

Mit dem Beschluss des Kreistages vom 7. Oktober 2023 wurde die Umsetzung des Radnetzes OWL für den 

Kreis Höxter amtlich beschlossen und somit politisch begleitet. 

2.4 Fahrradabstellanlagen 

Die Verfügbarkeit gut erreichbarer Abstellplätze für das Fahrrad ist ein wichtiges Element der Fahrradför-

derung. Das gilt für Quelle und Ziel gleichermaßen. Den Hintergrund zu den rechtlichen Rahmenbedingun-

gen und technischen Regelwerken erläutert die Publikation „…und wo steht Ihr Fahrrad? – Hinweise für 

Architekten und Bauherren zum Abstellen von Fahrrädern“, herausgegeben durch die Arbeitsgemeinschaft 

fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (kurz AGFS).  

Die Anforderungen an Fahrradabstellanlagen sind auf unterschiedlichen Ebenen geregelt. In der Stellplatz-

verordnung von NRW sind Regelungen festgelegt, die dann greifen, wenn kein gültiger Bebauungsplan für 

das jeweilige Gebiet beschlossen wurde oder keine abweichenden kommunalen Satzungsregelungen be-

stehen, die dann den Regelungen der Fahrradabstellplatzverordnung vorgehen (vgl. §48 Landesbauord-

nung NRW). Diese Richtlinie regelt die Zahl, Größe und Beschaffenheit bei Errichtung oder Nutzungsände-

rungen von Anlagen. 
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2.5 Radwegebeschilderung 

Bei Verkehrszeichen handelt es sich um amtliche Schilder zur Regelung des Straßenverkehrs. Daher müssen 

sie während des Fahrens gut erkennbar sein und dürfen keine Widersprüchlichkeiten aufweisen. Vor-

schriftszeichen schreiben den Straßenverkehrsteilnehmern eine bestimmte Handlung vor oder verbieten 

diese. Für den Rad- und Fußverkehr sind insbesondere die Zeichen 237 (Radweg), 239 (Fußweg), 240 (Ge-

meinsamer Fuß- und Radweg) und 241 (Getrennter Fuß- und Radweg) von Interesse. Verbietet das Ver-

kehrszeichen 250 die Durchfahrt, ist darüber hinaus das Zusatzzeichen 1022-10 (Radfahrer frei) zu erwäh-

nen (vgl. Abbildung 6). Es gewährt Radfahrer*innen die Durchfahrt.  

Abbildung 6 Verkehrszeichen (VZ) und Zusatzzeichen (ZZ) 

     

VZ 237 VZ 239 VZ 240 VZ 241 

 
    VZ 250, 

ZZ 1022-10 

 

  

 

 

     

VZ 239 

ZZ 1022-10 

VZ 242.1 

ZZ 1022-10 

VZ 244 VZ 220 

ZZ 1022-10 

VZ 138-10 

ZZ 1000-30 

 

Mit dem Aufstellen der amtlichen Verkehrszeichen 237 (Radweg), 240 (Gemeinsamer Geh- und Radweg) 

und 241 (Getrennter Geh- und Radweg) wird eine Benutzungspflicht und damit gleichzeitig auch ein Benut-

zungsverbot der übrigen Fahrbahn ausgesprochen, deren Anordnung nur bei der Erfüllung bestimmter Vo-

raussetzungen zulässig ist: 

Gemäß VwV-StVO (BMVBS 2001) zu § 2 Absatz 4 Satz 2; Randnummer 8 ff dürfen benutzungspflichtige 

Radwege nur angeordnet werden, wo es die Verkehrssicherheit oder der Verkehrsablauf erfordern und für 

Fußgänger und Radfahrer ausreichend Flächen vorhanden und nach Beschaffenheit und Zustand zumutbar 

sind sowie die Linienführung eindeutig, stetig und sicher ist. 

Radfahrer*innen haben auf gemeinsamen Sonderwegen auf Fußgänger*innen Rücksicht zu nehmen; das 

Problempotential ist bekannt. In den letzten Jahren sind vielfach gemeinsame Geh- und Radwege mit Be-
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nutzungspflicht umgewandelt worden in Gehwege mit freigegebener Fahrradnutzung. Die gleiche Proble-

matik ist in Fußgängerzonen zu beachten. Da diese meist in Stadtzentren und innerstädtischen Einkaufs-

straßen vorhanden sind, ist hier das Fußgänger*innenaufkommen besonders hoch. Die Freigabe für den 

Radverkehr erfordert die Schrittgeschwindigkeit und den Vorrang der Fußgänger*innen. 

Fahrradstraßen und Fahrradzonen sind gemäß der StVO definiert. Dort ist festgelegt, dass Fahrräder Vor-

rang haben und der Fahrverkehr die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h nicht überschreiten darf. 

Wenn nötig, muss der Kraftfahrzeugverkehr die Geschwindigkeit weiter verringern. Motorisierte Fahrzeuge 

dürfen die Fahrradstraßen nur befahren, wenn dies durch besondere Beschilderung erlaubt ist, zum Beispiel 

Anlieger frei. Fahrradstraßen sind durch entsprechende Verkehrszeichen gekennzeichnet und dienen dazu, 

den Fahrradverkehr zu fördern, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und eine attraktive Infrastruktur für Rad-

fahrer zu schaffen 

In Einbahnstraßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h können Freigaben für den Rad-

verkehr erteilt werden. Bei geringen KFZ-Verkehrsmengen reichen punktuelle Ausweichmöglichkeiten aus. 

Durch das Zusatzschild „Radverkehr frei“ ZZ 1022-10 unterhalb des VZ 267 „Verbot der Einfahrt“ wird es 

dem Radverkehr ermöglicht gegen die Einbahnstraße fahren zu können. Einbahnstraßen, die vom Radver-

kehr auch in Gegenrichtung befahren werden dürfen, erhalten unterhalb der Beschilderung "Einbahn-

straße" (VZ 220) das Zusatzzeichen 1000-32, um den Fahrverkehr auf entgegenkommenden Radverkehr 

hinzuweisen.  

 

2.6 Elektromobilität 

Elektrofahrräder sind heutzutage ein weit verbreitetes Verkehrsmittel, das laut dem Fahrrad-Monitor 2021 

derzeit 18 % der Befragten nutzen, Tendenz steigend (sinus 2023). In den letzten Jahren stieg die Zahl Ver-

kaufszahlen ständig an, mit einem großen Sprung im Coronajahr 2020 (Statista Research Department 2023).  

Insbesondere der Einsatz bei längeren Strecken oder Ausflügen, Abschnitten mit einer hohen Steigung und 

bei körperlichen Einschränkungen macht das das Elektrofahrrad interessant (sinus 2023). Daher ist es be-

sonders im ländlichen Raum und bei älteren Menschen überdurchschnittlich verbreitet (Nobis 2019a). 

Elektrofahrräder sind in drei Klassen eingeteilt, Pedelecs, S-Pedelecs und E-Bikes. Pedelecs, kurz für Pedal 

Electric Cycles, gelten verkehrsrechtlich als Fahrräder und haben genau dieselben Rechte und Pflichten. Sie 

dürfen allerdings nur bis 25 km/h Motorunterstützung zulassen. S-Pedelecs, kurz für Speed-Pedelecs, gelten 

rechtlich gesehen als Kleinkrafträder. Sie dürfen keine Fahrradwege benutzen. E-Bikes fahren auch ohne 

Pedalieren und gelten rechtlich gesehen als Kraftfahrzeuge. Wenn sie maximal 25 km/h fahren können dür-

fen sie außerorts Radwege benutzen und innerorts nur, wenn diese mit dem Verkehrsschild „E-Bike frei“ 
oder „Mofa frei“ gekennzeichnet sind. (AGFS 2022) Weitere Informationen über die verschiedenen Klassen 

Elektrofahrräder findet sich hier. 

Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrrädern wird sich die Durchschnittsgeschwindigkeit des 

Radverkehrs innerorts weiter dem Kfz-Verkehr annähern bei gleichzeitig geringer Einbuße an Wendigkeit 

und Flexibilität; die Anerkennung des Fahrrads als Fahrzeug dürfte hierdurch gefördert werden (FGSV 

https://www.agfs-nrw.de/fileadmin/Mediathek/AGFS-Broschueren/Online_Flyer_Unterwegs_mit_E-Bike_Pedelec_S-Pedelec_E-Scooter.pdf
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2010). Doch nicht nur die durchschnittliche Geschwindigkeit eines Radfahrers oder einer Radfahrer*in än-

dert sich. Auch die durchschnittliche Wegestrecke, die zurückgelegt wird, verlängert sich durch die elektri-

sche Unterstützung maßgeblich. 

Das europäische Forschungsprojekt „Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches“ fand 
heraus, dass die Gruppe der E-Bike-Nutzer*innen durchschnittlich 9,4 km pro Weg fahren, wohingegen her-

kömmliche Radler*innen auf 4,8 km kommen (PASTA 2023). So verändert sich auch die Radverkehrspla-

nung, da sie nun auch längere und ggf. steilere Strecken berücksichtigen und dementsprechend die Wege-

führung anpassen kann. Weitere Distanzen stellen für den alltäglichen Verkehr eine immer kleiner wer-

dende Herausforderung dar. 

2.7 Geschwindigkeitsangleichung 

Tempo 30 hat viele Potenziale im Zusammenhang mit Radverkehr. Besonders werden im Bericht zum Rad-

netz Ostwestfalen-Lippe die Vorteile für die Verkehrssicherheit und das städtebauliche Umfeld hervorge-

hoben, sowie der Fakt, dass es sich oft um die kostengünstigste Maßnahme handelt. So können Kombina-

tionen von Maßnahmen mit Tempo 30 zu einer erhöhten Akzeptanz beitragen. Wo eine getrennte Führung 

nicht möglich ist, kann durch eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit die gemischte Führung auf der 

Fahrbahn angenehmer gestaltet werden (SHP Ingenieure 2021). 

So werden durch die Einrichtung von Tempo 30-Zonen die Geschwindigkeiten der „schnellen“ Autos fast 
auf das Niveau der Radfahrer*innen gedämpft.  

Darüber hinaus hat Tempo 30 auch weitere positive Effekte. Unter anderem kann es dazu beitragen, die 

Luftschadstoffe und die Lärmbelastung zu senken, was oft zu einer positiven Wahrnehmung durch die An-

wohner*innen führt. (Heinrichs et al. 2016). 

Die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit innerorts von 50 km/h auf 30 km/h ist nach Straßenverkehrs-

recht eine sogenannte Verkehrsbeschränkung. Sie ist nach einer Veröffentlichung des Umweltbundesamtes 

nur zulässig 

▪ ▸ zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen,  

▪ ▸ zum Schutz bestimmter Erholungsorte und Erholungsgebiete,  

▪ ▸ zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung (Heinrichs et al. 2016). 

Dennoch können Umstände wie ein hohes Radfahrer*innenaufkommen, ein hohes Fußgänger*innenauf-

kommen, die Anwesenheit von Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen etc. dazu beitragen, dass Tempo 30 

auch auf klassifizierten Straßen möglich ist. Die Zusammenarbeit zwischen zuständiger Verwaltung und 

Straßenverkehrsbehörde spielt hierbei die zentrale Rolle. 
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3 Bestehendes Radwegenetz 

Grundlage für die Entwicklung eines Radwegekonzeptes bildet neben der Bestandsanalyse die Auswahl von 

Quellen und Zielen. Anhand der Vernetzung von Quellen und Zielen können Verkehrsachsen identifiziert, 

klassifiziert und in einen Radwegenetzentwurf überführt werden. 

 

3.1 Planungsebenen 

Radverkehrsnetzplanungen erfolgen auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen Detaillierungsgra-

den. Auf Bundesebene steht die Konzipierung und Förderung von Fernradwegen im Fokus (D-Routen). Die 

nächstgelegene D – Route 9 „Weser – Romantische Straße“ von Garmisch-Partenkirchen bis Cuxhaven und 

der Radweg Deutsche Einheit verlaufen östlich des Kreises. Der Radweg D – Route 9 verläuft im nördlichen 

Teil des Kreises Höxter, durch die Städte Höxter, Marienmünster, Nieheim und Steinheim (Deutscher Tou-

rismusverband Service GmbH (DTV) o. J.). 

Auf der Ebene des Landes NRW besteht ein gegenüber den D-Routen dichteres Radwegenetz mit über 

18.000km Länge (vgl. Abbildung 7). Es bildet das nordrhein-westfälische Grundgerüst für das Radverkehrs-

netz, das durch das regionale Alltagsradwegenetz OstWestfalenLippe (vgl. Ein weiterer Schritt der Netzver-

feinerung erfolgt auf regionaler Ebene, wie z.B. durch das bereits erwähnte Radnetz Ostwestfalen-Lippe. 

Für den Alltagsverkehr wichtige regionale Radwege werden in einem überörtlichen Radnetz zusammenge-

fasst. Es besteht aus vorhandenen Routen und Strecken, die zukünftig ausgebaut werden sollen. (vgl. Ab-

bildung 8). 

 

Abbildung 8 8) und die lokalen Radnetze für den Alltagsradverkehr vervollständigt wird. Bestandteil dieses 

Netzes sind auch nicht ausgebaute Teilstrecken und Führungen auf Fahrbahnen klassifizierter Straßen.  
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Abbildung 7 Radverkehrsnetz NRW (MUNV NRW 2023a), Kreis Höxter blau umrandet  
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Ein weiterer Schritt der Netzverfeinerung erfolgt auf regionaler Ebene, wie z.B. durch das bereits erwähnte 

Radnetz Ostwestfalen-Lippe. Für den Alltagsverkehr wichtige regionale Radwege werden in einem überört-

lichen Radnetz zusammengefasst. Es besteht aus vorhandenen Routen und Strecken, die zukünftig ausge-

baut werden sollen. (vgl. Abbildung 8). 

 

Abbildung 8 Regionales Radnetz OstWestfalenLippe (OstWestfalenLippe GmbH 2021), Kreis Höxter ist 
blau umrandet  
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Auf dieser Ebene finden sich mehrere überregionale Radwege wie der R1, R2, R4, R6, R8, R51, R53 und der 

R99. Auch der Diemelradweg und die Kloster-Garten-Route verlaufen durch das Kreisgebiet. 

Zwischen dem Detaillierungsgrad des kommunalen und des regionalen Radnetzes ist das Kreisradrouten-

netz angesiedelt. Es konzentriert sich auf die Verbindung der Städte und Stadtteile. Die weitergehende in-

nere Erschließung obliegt der kommunalen Radverkehrskonzeption (vgl. Abbildung 9). Auch hier ist das Ziel, 

Ortsteile miteinander zu verbinden. Anders als beim Kreisradroutennetz stehen hier jedoch Ziele von loka-

ler Relevanz im Blickpunkt. Das kommunale Radwegekonzept soll es den Bürger*innen ermöglichen, alltäg-

liche Ziele schnell und sicher mit dem Rad zu erreichen und auch bei Freizeitaktivitäten das Fahrrad zu 

nutzen. 

In Abbildung 9 wird die Abgrenzung zwischen kommunalem Radverkehrsnetz und regionalen Radverkehrs-

netz dargestellt. Die Kommunen A, B und C, die selbst durch eigene Radverkehrsnetze erschlossen sind, 

werden du das regionale zusammengenommen und in einen größeren Kontext gebracht. 

Abbildung 9 Prinzip der Abgrenzung kommunaler und regionaler Radverkehrsnetze (OstWestfalenLippe 
GmbH 2021) 
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3.2 Radverkehrskonzepte im Kreisgebiet 

Innerhalb des Kreises Höxter bestehen bereits zwei kommunale Radverkehrskonzepte. Das Radnetz Ost-

westfalen- Lippe umfasst auch das Planungsgebiet.  

Die Wegeverläufe, Maßnahmen und Richtlinien, die in den unten aufgeführten Konzeptionen dargestellt 

sind, werden in der Aufstellung des kreisweiten Radverkehrskonzeptes berücksichtigt und ggf. konkreti-

siert.  

Radnetz OWL 

Das regionale Radnetz Ostwestfalen-Lippe (OWL GmbH 2021) hat das Ziel, in der Region ein hochwertiges 

Radnetz für den Alltagsradverkehr mit einer gesteigerten Verkehrssicherheit und attraktiven Fahrrader-

reichbarkeiten aufzubauen. Dafür soll die Verkehrsinfrastruktur bedarfsgerecht angepasst, ergänzt und ef-

fizienter genutzt werden. Die daraus folgende Veränderung der Mobilitätsgewohnheiten zu einer nachhal-

tigeren Verkehrsmittelwahl soll einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten. Dazu wurde ein über-

geordnetes Radverkehrsnetz geplant, welches die Kommunen unter Berücksichtigung wichtiger Quellen 

und Ziele miteinander verbindet. Die Routen dieses Netzes wurden anschließend priorisiert. Unter Aus-

nahme zweier Strecken im Nordosten haben dabei alle Strecken im Kreis Höxter die niedrigste Prioritäts-

stufe N3, erhalten. Für die Strecken wurde daraufhin abhängig von der Priorisierung und Verkehrsstärke 

Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen festgelegt. Dies drückt sich vor allem durch standardisierte 

Führungsformen unter unterschiedlichen Bedingungen und Regelbreiten für unterschiedliche Netzkatego-

rien aus. Neben den baulichen Maßnahmen sind auch Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Teil des Kon-

zepts. Final wurde die Ausbaudringlichkeit der verschiedenen Strecken bewertet. Im Kreis Höxter sind vor 

allem Strecken mit einer mittleren und niedrigen Dringlichkeit vorhanden. (SHP Ingenieure 2021).  

Radverkehrskonzept Bad Driburg 

Die Stadt Bad Driburg liegt im Westen des Kreises Höxter und grenzt an den Kreis Paderborn. Die Stadt hat 

die dritthöchste Einwohner*innenzahl im Kreis bei einer durchschnittlichen Fläche. Im Zeitraum von Som-

mer 2021 bis Sommer 2022 wurde für die Stadt Bad Driburg ein Konzept zur Förderung des Alltagsradver-

kehrs erstellt. Ziel war es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der Radverkehrsanteil unter Berücksichtigung 

der Verkehrssicherheit, der Intermodalität und den Bedürfnissen verschiedener Nutzer*innengruppen er-

höht werden kann. Auf der Basis einer Mängel- und Schwächenanalyse und der Beteiligung von Bürger*in-

nen und Akteur*innen wurde ein priorisierter Maßnahmenkatalog mit 242 Maßnahmen erstellt, welcher 

als Entscheidungsgrundlage für Politik und Verwaltung dient. (Stadt Bad Driburg 2022) 

Radverkehrskonzept Warburg 

Die Stadt Warburg liegt ganz im Süden des Kreises Höxter an der Grenze zu Hessen. Sie ist die zweitbevöl-

kerungsreichste Stadt des Kreises und erstreckt sich auch über die zweitgrößte Fläche. Das 144 Maßnahmen 

umfassende Konzept für die Stadt Warburg wurde zwischen 2021 bis 2023 erstellt. Ziel war es, den alltägli-

chen Radverkehr und den Radtourismus zu fördern. Es umfasst verschiedene Ausbauprojekte, davon 39, 

die kurzfristig umgesetzt werden sollen, 69 mittelfristige und 45 langfristige Projekte.   
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3.3 Netzkategorien 

3.3.1 Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) 

Die ERA und das OWL-Netz stellen Empfehlungen für Planung, Bau und Betrieb von Radschnell- und Raddi-

rektverbindungen sowie die weiteren Radwege in Deutschland bzw. Ostwestfalen dar. Dabei gelten die 

Standards für den Neu-, Aus- und Umbau. Bei Erhaltungsmaßnahmen sind Verbesserungen anzustreben 

und wenn möglich umzusetzen. Abweichungen des Bestandes zu den Musterlösungen begründen keine 

Um- und Ausbauerfordernis. Weiterhin treffen die Musterlösungen keine Vorgaben zu der Baulastträger-

schaft und der Kostentragung.  

3.3.2 Radnetz OWL 

Das Radnetz OWL umfasst drei Netzkategorien, die sich in ihren Einsatzbedingungen und Qualitätsstan-

dards unterscheiden (vgl. Abbildung 10). Die Vorgaben aus den „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ 
(FGSV, ERA, 2010) bilden die Ausgangsbasis, die jede Radverkehrsanlage im landesweiten Radnetz mindes-

tens erfüllen sollte.  

Der Einsatz der jeweiligen Qualitätsstandards richtet sich nach der zu erwartenden Radverkehrsbelastung 

und der Bedeutung für den Alltagsradverkehr: Übersteigt die prognostizierte Zahl der Nutzenden den Wert 

von 2.000 Radfahrenden an einem Werktag auf dem überwiegenden Teil der Gesamtstrecke, so soll die 

Verbindung als Radschnellverbindung ausgebaut werden. Bei einem Nutzerpotential von 1.500 – 2.000 Rad-

fahrenden pro Werktag wird der Ausbau nach den Qualitätsstandards für Raddirektverbindungen empfoh-

len. Unterhalb dieser Werte spricht man dann von Radverbindungen, die vermehrt in ländlicheren Regionen 

vorkommen.  
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Abbildung 10 Netzkategorien innerhalb des Radnetzes OWL (OWL GmbH 2021)  
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Im Zuge der Hierarchisierung wurden zum einen die Verbindungsfunktion, die Pendler*innenverflechtun-

gen und die Distanzen mit einbezogen. So wurden die zu erwartenden Fahrten pro Tag mit dem Rad errech-

net und die Strecken in die entsprechende Kategorie eingestuft.  

Abbildung 10 zeigt, dass sämtliche Strecken innerhalb des Kreises der Kategorie III zugeordnet werden. Le-

diglich die Verbindung Holzminden – Höxter wird in Netzkategorie II aufgenommen. 

Somit wird diese in der mittleren Kategorie eingestuft und weniger bedeutend bewertet als zum Beispiel 

die besondere Radschnellverbindung OWL 2.0 zwischen den Städten Rheda-Wiedenbrück, Gütersloh, Biele-

feld und Herford. 

3.3.3 Alltagsradverkehrskonzept Kreis Höxter 

Das Alltagsradverkehrskonzept für den Kreis Höxter hat den Anspruch, die Mobilität im Alltag der Bür-

ger*innen zu verbessern und die Attraktivität des Fahrrads als Verkehrsmittel zu steigern. Durch die Ent-

wicklung eines solchen Konzepts können konkrete Ziele definiert werden, um den Radverkehr im Kreis zu 

fördern. Dazu gehört unter anderem die Schaffung sicherer und komfortabler Radwege und die Verbesse-

rung der Infrastruktur für den Radverkehr. Ein Alltagsradverkehrskonzept trägt somit nicht nur zur Verbes-

serung der Verkehrssicherheit und der Umweltqualität bei, sondern stärkt auch die Lebensqualität der 

Menschen im Kreis Höxter. 

In den folgenden Kapiteln wird eingehend auf die Qualitätsstandards für ein Alltagsradverkehrsnetz einge-

gangen (s. Kapitel 5), das Leitbild erörtert (s. Kapitel 7.1) sowie die entwickelten Maßnahmen dargestellt (s. 

Kapitel 7.2).  

Das Zielnetz wurde in fünf Netzkategorien unterteilt, welche die wichtigen Städte miteinander verbinden. 

Je höher die Bedeutung der Städte im überregionalen Kontext, desto bedeutender ist die Netzkategorie. 

Näheres wird in Kapitel 7.3 erläutert. 

 

3.4 Alltagsradwegenetz 

Für die Erfassung vorhandener Radwege im Kreis Höxter wurden Informationen verschiedener Quellen zu-

sammengetragen: 

▪ Radroutenplaner Nordrhein-Westfalen 

▪ Touristische Radrouten 

▪ kommunale Radverkehrskonzepte kreisangehöriger Städte 

▪ Radverkehrskonzepte angrenzender Kreise/ Landkreise 

▪ Einzelplanungen 
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4 Neukonzipierung des Radwegenetzes 

Grundlage für die Entwicklung eines Radverkehrskonzeptes bildet neben der Bestandsanalyse die Auswahl 

von Quellen und Zielen (vgl. Kapitel 4.1). Anhand der Vernetzung von Quellen und Zielen können Verbin-

dungen identifiziert, klassifiziert und in einen Radwegenetzentwurf, das sogenannte Zielnetz überführt wer-

den (vgl. Kapitel 2). 

4.1 Quellen und Ziele 

Die Quellen entsprechen den 126 Stadtteilen der 10 Städte des Kreises.  

In Rücksprache mit der Steuerungsgruppe (vgl. Kapitel 6.1) wurden 226 Ziele von überörtlicher Bedeutung 

aus den Bereichen  

▪ Verwaltung (Rathaus, Ämter, Geflüchtetenunterkunft), 

▪ Arbeiten (Unternehmen mit über 250 Mitarbeiter*innen), 

▪ Kultur/Freizeit/Sport (Museen, Kinos, Freibäder, etc.), 

▪ Einkaufen (Einkaufszentren und -straßen), 

▪ ÖPNV/Bahnhof (Bahnhöfe, Busbahnhöfe und zentrale Haltestellen) und 

▪ Bildung (weiterführende Schulen, Berufsschulen, Berufsbildungswerke etc.) 

bestimmt. Auch relevante Übergänge zu den angrenzenden Kommunen wurden identifiziert. Die Ziele wur-

den in Karten dargestellt (s. Abbildung 11)  
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Abbildung 11 Quellen und Ziele: Ausschnitt Stadt Höxter 
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4.2 Zielnetz 

Die Verbindungen der Quellen und Ziele wurden auf vorhandene Wege umgelegt. Routenvorschläge ver-

schiedener Radroutenplaner und vorhandener Radverkehrskonzepte (kommunale Radverkehrskonzepte, 

touristische Radverkehrskonzepte) wurden bei der Übertragung auf vorhandene Wege berücksichtigt. Der 

erste Entwurf des Zielnetzes enthielt Dopplungen - Quelle-Zielknoten-Verbindungen wurden aufgrund der 

unterschiedlichen Vorschläge der Routenplaner zum Teil über zwei oder mehr Routen erschlossen (Alter-

nativrouten). 

Die rund 1.500 km Wege des Prüfnetzentwurfs wurden befahren und dokumentiert und konnten durch die 

Bürgerinnen und Bürger auf der Projektwebseite kommentiert werden (vgl. Abbildung 13 sowie Kapitel 

6.2).    

Anschließend erfolgte eine Auswahl der geeigneten Strecken und somit die Entwicklung des eigentlichen 

Zielnetzes, das rund 1.300 km Länge umfasst. 
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Abbildung 12 Prüfnetzentwurf 
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Abbildung 13 Online-Beteiligung zum Prüfnetz 
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Abbildung 14 Zielnetz    
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5 Mängel- und Schwachstellenanalyse 

Unter Mängeln und Schwachstellen werden Situationen sehr unterschiedlicher Bedeutung zusammen-

gefasst, die  

▪ einer Nutzung des Weges überhaupt entgegenstehen,  

▪ aus Verkehrssicherheitsgründen bedenklich sind,  

▪ den Komfortbedürfnissen des Radverkehrs nicht entsprechen oder  

▪ einfach nur ärgerlich sind.  

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Schwachstellen um 

▪ bauliche Mängel, 

▪ unzureichende Führung des Radverkehrs oder 

▪ Fehler bei der Beschilderung. 

Im Folgenden werden die festgestellten Mängel erläutert und beschrieben. Dabei ist zu beachten, dass 

die Beschreibung und Darstellung der Mängel zunächst keine Bewertung und Maßnahmen zur Verbes-

serung der Situation beinhalten. 

Aus Mängeln und Schwachstellen können Netzlücken abgeleitet werden. Dabei handelt es sich um 

Streckenabschnitte, die aus Gründen  

▪ der Verkehrssicherheit,  

▪ der baulichen Ausführung oder  

▪ einer Sperrung 

derzeit nicht für die Fahrradnutzung zur Verfügung stehen. Darunter fällt insbesondere die Fahrbahn-

nutzung auf klassifizierten Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften. 
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5.1 Streckenbezogene Mängel- und Schwachstellen 

In den folgenden Unterkapiteln wird auf bestimmte Mängel näher eingegangen und Standards ausge-

sprochen, die für das vorliegende Konzept herangezogen wurden. Zusätzlich wird anhand von Beispie-

len und Abbildungen aus dem Kreis Höxter die Maßnahmenentwicklung veranschaulicht. 

5.1.1 Breite 

Die Breite eines gemeinsamen Fuß- und Radweges setzt sich aus dem Verkehrsraum für Fußgänger*in-

nen und Radfahrer*innen sowie den Sicherheitsräumen zusammen (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2). 

Nach der VwV-StVO beträgt die Mindestbreite für einen gemeinsamen Fuß- und Radweg innerorts 

mindestens 2,50 m und außerorts 2,00 m (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2, Rn. 20). Getrennte Fuß- 

und Radwege müssen einen1,50 m breiten Streifen für Radverkehr vorweisen. 

Die Regelbreite von Radwegen beträgt 2,00 m, bei geringem Radverkehr 1,60 m. Handelt es sich um 

Zweirichtungsradwege beträgt das Regelmaß 2,50 m bei beidseitiger und 3,00 m bei einseitiger Füh-

rung (FGSV 2010). 

Abbildung 15 Beispiele für mangelhafte Wegebreiten im Kreis 

  
Zu schmaler gemeinsamer Geh- und Radweg (vgl. Maß-

nahme W10) Borgholz - Borgentreich 

   Mangelhafte Brückenbreite (vgl. Maßnahme W4)  

   Beverungen 
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5.1.2 Oberflächenqualität 

Ein wesentlicher Aspekt zu Beurteilung der Qualität der Radinfrastruktur ist der Zustand des Bodenbe-

lags. Grundsätzlich kann in befestigte und unbefestigte Wege unterschieden werden. Diese können 

sich in ihrer Qualität jeweils stark unterscheiden. Tabelle 3 bietet einen Überblick über die Klassifizie-

rung der Wegequalität. 

Tabelle 3 Klassifizierung der Oberflächenqualität von Radwegen 

Titel Typ Beschreibung 

Befestigte Oberfläche sehr guter bis befriedi-

gender Zustand 

in der Regel Asphalt, Beton oder Verbundpflaster. Insbe-

sondere bei Betonoberflächen vielfach Komforteinbußen 

durch Höhenunterschiede an Dehnungsfugen und Bruch-

stellen.  

Unbefestigte Oberfläche  befriedigender bis aus-

reichender  

Zustand 

in der Regel wassergebundene Oberflächen, deren Zustand 

sich kurzfristig durch Nutzungen oder Witterung ändern 

kann; in Kurven und bei scharfem Bremsen besteht erhöhte 

Sturzgefahr. Insbesondere bei größeren Steigungen/Gefäl-

len Qualitätsminderungen durch Auswaschungen der Fein-

anteile. 

Belag mit Schäden Gerade noch ausrei-

chender bis mangelhaf-

ter Zustand 

Befestigte oder unbefestigte Oberflächen mit spürbaren 

Komforteinbußen. Hierzu zählen unter anderem starke 

Schlaglöcher und Risse im Asphalt. 

Schlechter Zustand Mangelhafter  

Zustand 

Unebene, teilweise grobsteinige oder unbefestigte Ober-

flächen, die unangenehm und nur mit eingeschränkter Ge-

schwindigkeit zu befahren sind; erhöhte Sturzgefahr, Wit-

terungsabhängigkeit. 

Unbefahrbar Ungenügender  

Zustand 

Oberflächen, die nicht für die Fahrradnutzung geeignet sind 

(grober Schotter, Kopfsteinpflaster, unbefestigt, Matsch); 

auch Sperrungen, die eine Fahrradnutzung verhindern, 

werden so gekennzeichnet. 

 

Grundsätzlich gilt, dass wassergebundene (Schotter-)Oberflächen für den Alltagsradverkehr weniger 

geeignet sind. Insbesondere bei Waldwegen ist in der Regel eine wassergebundene Decke vorzufinden, 

die durch mangelnde Pflege, Schleichverkehr oder Forstarbeiten geschädigt sein kann. 

Auf Wirtschaftswegen ist auch bei hervorragender Oberfläche teil- und zeitweise mit erheblicher Ver-

schmutzung zu rechnen, die eine Nutzung mit dem Fahrrad einschränkt oder sogar ausschließt, vor 

allem im Herbst sind die Wege vielfach stark verschmutzt. Darüber hinaus erfordert der Begegnungs-

verkehr mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen gegenseitige Rücksichtnahme und der Oberflächenbelag 

ist aufgrund häufig auftretender Fahrbahnschäden (Setzungen, Risse und Fugen) unkomfortabel bis 

unangenehm zu befahren. 
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Abbildung 16 Beispiele für Mängel in der Oberflächenqualität im Kreis 

  
Unbefestigter Wirtschaftsweg (vgl. Maßnahme O32) 

Ovenhausen-Bosseborn 

   Mangelhafte Asphaltdecke (vgl. Maßnahme O58)  

   Eversen - Entrup 

 

5.1.3 Markierung 

Markierungen, beispielsweise als Trennlinien von Fuß- und Radwegen, können verblassen oder fehlen. 

Darüber hinaus sind Radverkehrsfurten häufig nicht vorhanden. Entlang von Vorfahrtstraßen (Zeichen 

306) müssen gemeinsame Fuß- und Radwege immer mit einer Radverkehrsfurt über Kreuzungen und 

Einmündungen geführt werden (VwV-StVO zu § 9 Absatz 2, Rn.4 Satz 1). Das gilt zunächst für Kreuzun-

gen und Einmündungen innerhalb, als auch außerhalb geschlossener Ortschaften. Die VwV-StVO un-

terscheidet hier nicht zwischen innerorts und außerorts. Außerhalb geschlossener Ortschaften sollen 

Radfahrer entlang von Vorfahrtstraßen jedoch nur dann mit einer Radverkehrsfurt über die unterge-

ordnete Einmündung geführt werden, wenn die untergeordnete Einmündung “gering belastet” ist (Ka-
pitel 6.8.2 RAL, Hartkopf 2013). 

Abbildung 17 Beispiele für Mängel in der Markierung im Kreis  

  
Zu schmale Radverkehrsfurt (vgl. Maßnahme M5)  

Höxter   

   Verblasste Radverkehrsfurt (vgl. Maßnahme   MP9)  

   Brakel 
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5.2 Punktuelle Mängel- und Schwachstellen 

5.2.1 Beschilderung 

Die Beschilderung kann fehlen, unvollständig oder fehlerhaft sein. Bei Zweirichtungsradwegen bei-

spielsweise fehlt häufig das Zusatzzeichen 1000-31, das darauf hinweist, dass der Radverkehr in beide 

Richtungen führt und mit Gegenverkehr zu rechnen ist. 

Abbildung 18 Beispiele für Mängel in der Beschilderung im Kreis 

  
Fehlendes Verkehrszeichen Gemeinsamer Geh- und Radweg 

VZ 240 (vgl. Maßnahme B16) Höxterstraße, Steinheim 

Umgekipptes Schild (vgl. Maßnahme B22) an der K4 
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6 Beteiligung 

Die Beteiligung verschiedener Akteur*innen steigert die Qualität von Radverkehrskonzepten und 

schafft die Möglichkeit zum Dialog. Zudem sind die verschiedenen Formate ein wichtiger Bestandteil 

der Mängelerhebung und Maßnahmenentwicklung. Zur Erstellung des Radverkehrskonzeptes wurden 

verschiedene Akteur*innen beteiligt. Diese stammen aus Interessensgruppen zum Radverkehr und aus 

dem Bau- und Planungsbereich. In diesem Kapitel wird ein Überblick über die verschiedenen Formen 

der Akteur*innenbeteiligung gegeben. 

6.1 Arbeitskreissitzungen 

Insgesamt fünf Arbeitskreissitzungen mit Vertreter*innen der Städte, von Straßen-NRW, der Polizei, 

der Bezirksregierung Detmold, lokalen Vereinen, des Tourismus, Vertreter*innen des ADFC sowie der 

Abteilung Straßen des Kreises fanden zwischen September 2022 und Februar 2024 statt. Jede der zehn 

Städte im Kreis wurde durch mindestens eine Person vertreten. Im Rahmen der Sitzungen wurde der 

Arbeitskreis über den aktuellen Fortschritt des Projekts informiert und nächste Schritte wurden abge-

stimmt. 

6.2 Bürger*innenveranstaltungen und Onlinebeteiligung 

Zur Beteiligung der Bürger*innen wurde eine Projektwebseite eingerichtet. Dort konnten sich die 

Bürger*innen über das Projekt informieren, Fragen stellen und die digitalen Beteiligungsmöglichkeiten 

wahrnehmen (vgl. Abbildung 22). 

Abbildung 22 Startseite der Projektwebseite 

 

In zwei Bürger*innenveranstaltungen wurden die Inhalte und Ziele des Projekts vorgestellt und die 

Beteiligungsmöglichkeiten über die Projektwebseite erläutert. Die erste erfolgte am 21. November 

2022 und die zweite am 22. November 2023. In der jeweils anschließenden Onlinebeteiligung konnten 

die Bürger*innen Hinweise zum aktuellen Bearbeitungsstand (Netzentwurf und Maßnahmenentwurf) 
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geben. Dazu wurde auf der Projektwebseite eine interaktive Karte (vgl. Abbildung 23) und ein Brainst-

ormingmodul freigeschaltet. Insgesamt konnten so über 294 Karteneinträge aufgenommen werden, 

darunter 168 Linien und 126 Punkte. Hinzu kamen 67 Brainstorming-Einträge und 66 Kommentare.  

 

Abbildung 23 Projektwebseite mit Beteiligung zur Bestandsaufnahme über Kartenmodul 
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6.3 Beteiligung der Städte 

Die Beteiligung der Städte ist einer der wesentlichen Aspekte innerhalb der Beteiligung und Maßnah-

menentwicklung. Aktuelle Planungen, mögliche Ideen und Herausforderungen können in einem per-

sönlichen Gespräch mit Hilfe von Karten festgehalten und protokolliert werden. Abseits der Arbeits-

kreissitzungen kann somit wesentlich detaillierter die jeweilige Stadt konzentriert betrachtet werden. 

Der Maßnahmenentwurf wurde im Herbst 2023 in Einzelterminen vor Ort mit den 10 Städten des Krei-

ses abgestimmt. Die Expert*innen aus den zuständigen Fachabteilungen konnten innerhalb dieser Ter-

mine Anmerkungen und Hinweise machen sowie Fragen stellen. Im Zuge dessen wurden Maßnahmen 

erweitert oder auch entfernt. Eine erste Priorisierung erfolgte ebenfalls. Die aktuellen Planungen in-

nerhalb der Städte flossen ebenfalls in die weitere Bearbeitung mit ein. 
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7 Maßnahmenkonzept und Kostenabschätzung 

7.1 Leitbild 

Das Ziel des Alltagsradverkehrskonzeptes ist es, die Lebensqualität in den Städten und Stadtteilen 

durch optimale Bedingungen für den Radverkehr, Nahversorgung und Naherholung zu verbessern. 

Dazu sollen attraktive, sichere und barrierefreie Bewegungs- und Aufenthaltsräume für Radfahrer*in-

nen geschaffen werden. Der Radverkehr wird als integraler Bestandteil des Gesamtverkehrssystems 

gesehen und eine Partnerschaft der Verkehrsteilnehmer*innen wird angestrebt, bei der alle am Ver-

kehr Teilnehmenden gleichberechtigt sind.  

Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bürger*innen wird verbessert, indem die Lust an individu-

eller Bewegung im Alltag und in der Freizeit gesteigert wird. Die Voraussetzungen für einen Ausbau 

der Radinfrastruktur der unterschiedlichen Wirtschaftsbereiche solle geschaffen werden, um einen 

Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Umwelt und einen Beitrag zum Klima- und 

Umweltschutz zu leisten. 

Die Nahmobilität muss als ein komplexes Gesamtsystem betrachtet werden, bei dem Infrastruktur, 

Service und Kommunikation tragende Säulen bilden. 

Das vorliegende Konzept zielt vor allem darauf ab, mehr Sicherheit für nicht motorisierte Verkehrsteil-

nehmer*innen zu schaffen, auch für Personen, die von der bisherigen Infrastruktur nicht profitieren 

(z.B. Kinder). Dies umfasst auch die Schließung von Netzlücken und den Ausbau von Bike and Ride 

Einrichtungen. 

Der Radverkehrsanteil in den Städten soll sich drastisch erhöhen, was den Modal Split-Anteil des nicht 

motorisierten Individualverkehrs steigert. So wird eine Steigerung der Attraktivität von Nahmobilität 

und der Fahrraderreichbarkeit erzielt. 

Innovative Lösungen werden gefördert, um die Nahmobilität weiter zu verbessern und den Herausfor-

derungen der Zukunft gerecht zu werden. 
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7.2 Netzbezogene Maßnahmen 

7.2.1 Definition 

Der Maßnahmenkatalog gliedert die vorgeschlagenen Maßnahmen in zwölf verschiedene Maßnah-

mentypen. Die jeweiligen Abkürzungen stehen in Klammern dahinter. 

Punktuelle Maßnahmen 

Beschilderung (B): 

Die Beschilderung (Verkehrszeichen nach StVO) zeigt an, wie man sich im Straßenverkehr verhalten 

soll und muss von allen Verkehrsteilnehmer*innen beachtet werden. Manchmal entspricht die Beschil-

derung nicht der Situation vor Ort und muss angepasst oder ergänzt werden. Gelegentlich sind die 

Schilder schlicht beschmutzt, verdreht oder verblasst und müssen erneuert oder gereinigt werden. Die 

Beschilderung ist nicht zu verwechseln mit der Wegweisung, welche rein informativen Charakter hat 

und nicht Teil der Betrachtung des vorliegenden Konzeptes ist. 

Entfernung von Hindernissen (H): 

Häufige Hindernisse für den Radverkehr sind Poller, Umlaufsperren oder Blumenkübel, die die Durch-

fahrt behindern. Werden sie übersehen kann es zu folgenschweren Unfällen kommen. Wie bereits in 

Kapitel 0 erläutert, ist der lichte Raum von Hindernissen freizuhalten. Kann ein Poller aus bestimmten 

verkehrssicherheitsrelevanten Gründen nicht entfernt werden, so wird er mit einer Bodenmarkierung 

versehen, um die Aufmerksamkeit für das Hindernis zu erhöhen. 

Punktuelle Optimierung der Markierung (MP): 

Markierungen sind farbliche Kennzeichen auf der Oberfläche von Verkehrsflächen des Straßenver-

kehrs. Wichtige Markierungen für den Radverkehr sind z.B. Piktogramme oder Aufstellflächen. Auch 

bei bereits vorhandenen Wegeverbindungen des Radverkehrs können Markierungen fehlen oder ver-

blasst sein und müssen ergänzt werden. Markierungen, die den heutigen Standards nicht mehr ent-

sprechen müssen ebenfalls erneuert werden.  

 

Querungshilfe (Q): 

Querungshilfen unterstützen das sichere Queren von übergeordneten Fahrbahnen. Häufig kommen 

Querungsinseln zum Einsatz. Diese haben den Vorteil, dass man sich nur auf die Fahrzeuge einer Fahr-

bahn auf einmal konzentrieren muss. Wo allerdings nicht genügend Raum für eine solche bauliche 

Maßnahme vorhanden ist, werden entsprechende Beschilderungen und Markierungen angebracht. 
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Abbildung 24 Querung an Ortseingang mit Mittelinsel (FGSV 2010) 
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Wechsel zwischen zwei Führungsformen (WF) 

In gewachsenen Bestandsnetzen kommt es häufig vor, dass eine Führungsform, z.B. ein Radweg oder 

ein Radfahrstreifen, endet und man sich unvermittelt mit dem KFZ-Verkehr auf der Fahrbahn wieder-

findet. Umgekehrt wird der Übergang oft durch hohe Bordsteine erschwert. Hier wird der Wechsel 

zwischen zwei Führungsformen durch Bordsteinabsenkungen, ergänzende Markierung und Beschil-

derung vereinfacht. An Ortsausgängen wiederum muss man häufig von einer Fahrbahnseite auf den 

gemeinsamen Geh- und Radweg auf der gegenüberliegenden Seite wechseln. Hier kann zum Beispiel 

eine Querungsinsel den Übergang erleichtern. 

Abbildung 25 Markierung von Piktogrammen für Übergang Fahrbahnführung und Radverkehrsan-
lage (OWL GmbH 2021) 

 

 
  



Alltagsradverkehrskonzept Kreis Höxter   

Maßnahmenkonzept und Kostenabschätzung   |   59  

Streckenbezogene Maßnahmen 

Änderung der Führungsform (AF): 

Radfahrer*innen können mit dem KFZ-Verkehr im Mischverkehr geführt werden, auf Schutz- und Rad-

fahrstreifen, Radwegen oder mit dem Fußverkehr über gemeinsame Geh- und Radwege. Nicht immer 

ist die vorgesehene Führungsform für den Alltagsradverkehr geeignet und muss geändert werden. 

Die Änderung der Führungsform geht in der Regel mit einer Anpassung der Beschilderung und Markie-

rung einher. Wurde der Radverkehr bisher beispielsweise bei hohen KFZ-Stärken im Mischverkehr ge-

führt, der Gehweg bietet aber ausreichend Platz, kann der Radverkehr in Zukunft über einen gemein-

samen Geh- und Radweg geführt werden (s. Abbildung 26). Hier wird eine Kombination aus Beschilde-

rung und Markierung angewandt, die sich je nach Einzelmaßnahme unterscheidet. Sind einzelne Ab-

schnitte der Markierung oder Beschilderung fehlerhaft, sind diese Maßnahmen übrigens bei „Markie-
rung“ und Beschilderung“ zu finden. 

Abbildung 26 Änderung der Führungsform von Gehweg und Mischverkehr (links) hin zu gemein-
samen Geh- und Radweg (rechts, (OWL GmbH 2021) 
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Einrichtung einer Fahrradstraße (F): 

Auf einer Fahrradstraße hat der Radverkehr Vorrang. An Kreuzungen hat die Fahrradstraße Vorfahrt, 

was eine durchgängige Wegeführung vereinfacht. Hier dürfen Radfahrer*innen nebeneinanderfahren 

und es gilt ein Tempolimit von 30 km/h. Fahrradstraßen können durch Zusatzzeichen für andere Verkehrsar-

ten freigegeben werden (i.d.R. PKW und Kraftfahrzeuge, analog zu Verkehrszeichen 260) dies kann wiederum auf 

Anliegerverkehr beschränkt werden.  

Abbildung 27 Erste Fahrradstraße in Warburg und im Kreis Höxter (Neue Westfälische, 2023) 
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Geschwindigkeitsreduzierung (G): 

An Stellen, an denen KFZ-Verkehr und Radverkehr gemeinsam auf der Fahrbahn fahren und dort, wo 

Radfahrer*innen die Fahrbahn queren, soll die Geschwindigkeit angepasst werden. Vor allem inner-

orts, wo es aufgrund fehlender Breiten nur möglich ist den Radverkehr im Mischverkehr zu führen, soll 

die Höchstgeschwindigkeit gesenkt werden. Vor allem die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 

30 für Ortsdurchfahrten auf klassifizierten Straßen (Kreis,- Landes-, Bundesstraße) stellt eine Empfeh-

lung im Rahmen des Alltagsradverkehrskonzeptes dar. Für die Geschwindigkeitsreduzierung auf klas-

sifizierten Straßen müssen besondere Gründe dargelegt werden, die im Einzelfall von den zuständigen 

Behörden geprüft und genehmigt werden. Eine erhöhte Sicherheit oder die Reduzierung von Emissio-

nen können mögliche Gründe sein.  

Abbildung 28 Tempo 30 an der Lange Straße (K 50) in Hembsen, Brakel (eigene Aufnahme)      
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Streckenbezogene Optimierung der Markierung (M): 

Markierungen sind farbliche Kennzeichen auf der Oberfläche von Verkehrsflächen des Straßenver-

kehrs. Wichtige Markierungen für den Radverkehr sind z.B. Aufstellflächen, Haltelinien, Radfahr- und 

Schutzstreifen oder Radverkehrsfurten. Auch bei bereits vorhandenen Wegeverbindungen des Rad-

verkehrs können Markierungen fehlen oder verblasst sein und müssen ergänzt werden (z.B. Furten). 

Markierungen, die den heutigen Standards nicht mehr entsprechen und zu schmale Wege kennzeich-

nen, müssen ebenfalls erneuert werden. Wird ein Radfahr- oder Schutzstreifen neu markiert, und so 

eine neue Führungsform eingeführt, ist diese Maßnahme unter „Änderung der Führungsform“ veror-
tet. 

Neubau (N): 

Bei einer fehlenden geeigneten Verbindung für den Radverkehr, muss ein neuer Radweg oder ein ge-

meinsamer Geh- und Radweg gebaut werden. Das ist häufig außerorts entlang von Bundes-, Landes- 

oder Kreisstraßen der Fall. Für einen Neubau an einer klassifizierten Straße sind sowohl die Mindestan-

zahl von Kraftfahrzeugen als auch die Wichtigkeit der Verbindung und die Gefahrenlage ausschlagge-

bend. Zusätzlich ist in der Regel auch Grunderwerb zu tätigen, was in der Kostenschätzung enthalten 

ist. 

Abbildung 29 Lage und Maße fahrbahnbegleitender Radwege mit Trennstreifen (FGSV 2010) 

 

 

Oberflächenerneuerung (O): 

Das zügige und unbeschwerte Fahren kann durch Schlaglöcher, Wurzelschäden und andere Uneben-

heiten erschwert werden. In diesem Fall muss die Oberfläche erneuert werden. Sowohl Wirtschafts-

wege mit einer wassergebundenen Decke als auch asphaltierte Geh- und Radwege müssen gefahrlos 

und bequem befahrbar sein, um als eine ausreichend gute Infrastruktur zu gelten. Mit einer guten 

Oberfläche sind manche Steigungen dann leichter zu handhaben.  

 

Wegeverbreiterung (W): 

Es gibt Richtwerte wie breit ein Weg sein muss, damit Radfahrer*innen und Fußgänger*innen (gemein-

sam oder getrennt in Einrichtungs- oder Zweirichtungsverkehr) sicher fahren können. In Kapitel 2.3 

wird ausführlich auf die nötigen Breiten eingegangen.  Werden diese Richtwerte nicht eingehalten, 

muss der Weg (wo möglich) verbreitert werden. Hier wird von einer Zielbreite von min. 2,50 m außer-

orts ausgegangen. 

  

Kraftfahrzeuge | Trennstreifen |  Radweg  | Abstand zur Böschung 
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Abbildung 30 Maßnahmenübersicht im Kreis     
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Auf städtischer Ebene werden alle Maßnahmen einer Stadt innerhalb des Kreises priorisiert und an-

hand des zuständigen Baulastträgers sortiert. Diese werden sowohl im kreisweiten als auch im städti-

schen Kontext betrachtet und im Anhang unter Kapitel 11.2 dargestellt. Auf Abbildung 30 wird der 

gesamte Kreis mit sämtlichen Maßnahmen dargestellt. Es ist hierbei anzumerken, dass durch den gro-

ßen Maßstab eine vollständige Beschriftung der 602 Maßnahmen nicht möglich ist. Abbildung 31 zeigt 

beispielhaft die Maßnahmen für die Stadt Marienmünster. Im Anhang befinden sich Karten zu allen 

Städten mitsamt der jeweiligen Maßnahmentabelle. 

Abbildung 31 Maßnahmen Marienmünster  
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7.3 Potenzialanalyse und Priorisierung netzbezogener Maßnahmen 

Für die einzelnen Maßnahmen wurde eine Priorisierung durchgeführt. Die Ergebnisse der Prioritäten-

setzung sind der Tabelle zu Priorisierung und Kostenschätzung im Anhang zu entnehmen. Die Priori-

sierung soll der Orientierung dienen und ist ggf. anhand zusätzlicher Kriterien, anderer Gewichtungen, 

ohnehin anstehender Maßnahmen und der spezifischen Umsetzungsbedingungen anzupassen. 

Für die Priorisierung der Maßnahmen auf Kreisebene wurden die Maßnahmen anhand der vorliegen-

den Verkehrsmenge, des Gewichts der Verbindung, auf der die Maßnahme liegt, der Sicherheitsrele-

vanz und des Effektes der Maßnahme auf das Mobilitätsverhalten der Bürger*innen bewertet. 

Die Verbindungsgewichtung erfolgte anhand der Einwohnerzahl der Ortsteile (Quellen) und der Ziele 

(vgl. Kapitel 4.1). So wurden – wie in Kapitel 3.3 bereits erwähnt - die Verbindungen in fünf Kategorien 

eingeteilt (vgl. Abbildung 32). 

Diese setzen sich aus folgenden Verbindungen zusammen: 

 

Tabelle 5 Netzkategorien 

Kategorie Verbindung zwischen… 

I Oberzentrum und Oberzentrum 

II Oberzentrum und Mittelzentrum 

III Mittelzentrum und Mittelzentrum 

IV Kernstädten im Kreis 

V Sämtlichen Stadtteilen untereinander 

 

Diese Verbindungen wurden zunächst abstrakt über Luftlinie dargestellt und dann im nächsten Ar-

beitsschritt auf die reale Wegeführung übertragen. 
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Abbildung 32 Verbindungsgewichtung in Kategorien (Luftlinienverbindung links, tatsächliche Wegeführung rechts) 
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Anhand der Priorisierung konnten die Maßnahmen zum Radwegenetz in Maßnahmen mit niedriger, 

mittlerer und hoher Dringlichkeit unterteilt werden: 

▪ Hohe Dringlichkeit  

Die Maßnahmen werden als dringend erforderlich angesehen und sollten innerhalb 

der nächsten zwei Jahre umgesetzt werden. 

▪ Mittlere Dringlichkeit  

Wichtige Maßnahmen, die vorbereitet und innerhalb der nächsten fünf Jahre aus-

geführt werden sollten. 

▪ Niedrige Dringlichkeit  

Wünschenswerte Maßnahmen, deren Realisierung innerhalb der nächsten zehn 

Jahre ausgeführt werden sollte. 

Die Dringlichkeit der jeweiligen Maßnahme wird anhand einer Punktevergabe in vier Kategorien er-

rechnet. In der folgenden Tabelle werden die Parameter angegeben. 

Tabelle 6 Kategorien und Stufen zur Priorisierung von Maßnahmen 

Kriterium Gewichtung 

Verkehrsmenge 1 Punkt:  geringe Verkehrsbelastung (bis 1000 Kfz/24 Stunden) 

2 Punkte: mittlere Verkehrsbelastung (1001 bis 2.500 Kfz/ 24 Stunden) 

3 Punkte: hohe Verkehrsbelastung (ab 2501 Kfz/ 24 Stunden) 

Verbindungsge-

wichtung 

1 Punkt: Netzkategorie 5  

2 Punkte: Netzkategorie 3 und 4  

3 Punkte: Netzkategorie 1 und 2  

Sicherheitsrelevanz 1 Punkt: geringe Steigerung der Sicherheit 

2 Punkte: mittlere Steigerung der Sicherheit 

3 Punkte: erhebliche Steigerung der Sicherheit 

Maßnahmeneffekt 1 Punkt: Maßnahme sorgt für geringe Auswirkung auf Fahrverhalten/ Nutzung 

der Route 

2 Punkte: Maßnahme sorgt für mittlere Auswirkung auf Fahrverhalten/ Nutzung 

der Route 

3 Punkte: Maßnahme sorgt für hohe Auswirkung auf Fahrverhalten/ Nutzung der 

Route 

Dringlichkeit 4 bis 6 Punkte: niedrig 

7 bis 8 Punkte: mittel 

9 bis 12 Punkte hoch 
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Die Kostenschätzung je Maßnahme kann der Tabelle zu Priorisierung und Kostenschätzung im Anhang, 

Kapitel 11.1  entnommen werden.  

Entlang klassifizierter Straßen, also entlang von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind insgesamt 414 

Maßnahmen geplant. Die Kosten der jeweiligen Maßnahmen verteilen sich folgendermaßen:  

Tabelle 7 Gesamtkosten nach Baulast 

 Kostenschätzung nach Baulast, gerundet [€] 

 Kommune Kreis Land Bund Summe 

Anzahl Maßnahmen 188 164 193 57 602 

Kostenschätzung [€] 36,4 Mio. 64,6 Mio. 57,0 Mio. 3,9 Mio. 161,9 Mio. 

 

Tabelle 8 zeigt die Kostenschätzung je Baulastträger und Stadt im Detail. 

 

Tabelle 8 Kostenschätzung nach Baulast  

Stadt Kostenschätzung nach Baulast, gerundet [€] 

 Kommune Kreis Land Bund 

Bad Driburg* 4.996.700 7.709.100 8.972.400 578.900 

Beverungen 3.350.100 244.100 3.320.600 53.000 

Borgentreich 4.617.200 11.386.900 10.720.500 1.275.400 

Brakel 4.937.400 19.032.500 1.379.900 258.800 

Höxter 6.962.400 949.900 3.433.500 837.900 

Marienmünster 1.322.900 5.245.400 4.117.400 25.500 

Nieheim 1.738.800 1.973.900 1.515.100 - 

Steinheim 591.200 4.734.100 5.398.300 39.200 

Warburg** 6.583.400 7.108.800 4.795.500 750.900 

Willebadessen 1.337.100  6.191.700 13.388.700 62.900 

Gesamt 36.437.200 64.576.400 57.043.800 3.882.500 

* Hier fließen Maßnahmen aus dem bereits vorhandenen kommunalen Radverkehrskonzept in das kreisweite Konzepte ein. Die Kosten-

schätzung für die bereits geplanten Maßnahmen wurden übernommen 

** Da bei der Erstellung des RVK Warburgs keine Kostenschätzung erfolgte, wurden die Kosten für das kreisweite Konzept anhand eige-

ner Grundlagen errechnet. 
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Die zwei Maßnahmentypen mit dem größten finanziellen Volumen sind Neubau und Oberflächener-

neuerung. In der folgenden Tabelle werden sowohl die Kosten, als auch die Länge nach Baulastträger 

aufgezeigt. 

Tabelle 9 Länge und Oberflächenerneuerung nach Baulast, gerundet [€] 

 Neubau und Oberflächenerneuerung nach Baulast, gerundet [€] 

 Kommune Kreis Land Bund Summe 

Länge [m] 

Neubau  

8.800 58.300 49.000 600 116.700 

Kostenschätzung [€] 
Neubau 

10.554.500 60.620.600 51.098.800 641.200 122.915.100 

Länge [m] 

Oberflächenerneuerung  

63.700 300 20 1.300 65.320 

Kostenschätzung [€] 
Oberflächenerneuerung  

22.054.000 102.100 72.000 412.800 22.640.900 

 

Neubaumaßnahmen an Kreis- und Landesstraßen sind beispielsweise auf der nachfolgend dargestell-

ten Straße L 946 zwischen Fürstenau und Löwendorf (Abbildung 33) geplant. 

Abbildung 33 Empfehlung Neubau eines gemeinsamen Fuß- & Radwegs entlang L946 (vgl. Maß-
nahme N61)  

 

 

 

  



http://www.fahrradfreundlicher-arbeitgeber.de/
https://bikeandbusiness.de/#/


https://www.adfc.de/artikel/adfc-empfohlene-abstellanlagen-gepruefte-modelle/
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8  Förderung und Finanzierung 

Auf dem Mobilitätsforum Bund informiert die Förderfibel über die aktuellen Förder- und Finanzie-

rungsmöglichkeiten des Bundes und der Länder zum Radverkehr. 

Die Förderfibel soll es Verwaltungen und der interessierten Öffentlichkeit ermöglichen, sich konkret in 

Bezug auf ihr Bundesland und ihre Situation zu informieren. Sie gibt eine Übersicht über die bestehen-

den Fördermöglichkeiten des Bundes, der Länder und der europäischen Union. 

Eine weitere Möglichkeit des Bundes, sich zu Förderprogrammen zu informieren ist die Förderdaten-

bank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. In dieser werden Informationen zu För-

derprogrammen des Bundes, der Länder und der Europäischen Union zusammengetragen. 

So soll es Verwaltungen und der interessierten Öffentlichkeit ermöglicht werden, sich konkret in Bezug 

auf ihr Bundesland und ihre Situation zu informieren. Sie gibt eine Übersicht über die bestehenden 

Fördermöglichkeiten. Details einer konkreten Förderung sind dann im Dialog mit der jeweils benann-

ten Förderstelle zu klären. 

Entscheidend für eine erfolgreiche Förderstrategie ist auch die offene Zusammenarbeit der Akteure, 

um fachliche, organisatorische und finanzielle Ressourcen zu bündeln. Die Bildung von Akteursnetz-

werken erscheint insbesondere auf der regionalen Ebene ein erfolgversprechender Ansatz zu sein, da 

in diesem Rahmen vielfach vergleichbare Rahmenbedingungen und Problemlagen anzutreffen sind. 

Der regelmäßige Austausch der Rad- und Fußverkehrsbeauftragten ermöglicht neben einem aktuellen 

Wissenstransfer auch die Abstimmung gemeindeübergreifender Strategieansätze.  

  

https://www.mobilitaetsforum.bund.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Foerderfibel_Formular.html;jsessionid=CA1F135D58F731961E222D538DC80432.live21304?nn=3750392
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html


https://www.bezreg-detmold.nrw.de/wir-ueber-uns/organisationsstruktur/abteilung-2/dezernat-25/foerderung-kommunaler-strassenbau
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Land/NRW/nahmobilitaet.html
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▪ Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse (d.h. Verkehrssicherheit und Leis-

tungsfähigkeit)  

▪ Grundhafte Erneuerung verkehrswichtiger Straßen 

▪ Verkehrsleitsysteme 

▪ Kreuzungsmaßnahmen für Eisenbahnstrecken und Wasserstraßen nach §12 EKrG und 

WaStrG  

▪ Rad-/Gehwege im Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau verkehrswichtiger Straßen 

▪ Bei den Bauvorhaben muss es sich um Investitionen handeln, Unterhaltung und Instandset-

zung sind von der Förderung ausgeschlossen. Die Bagatellgrenze liegt bei 200.000€, mit ge-

senkten Grenzen für Kreuzungsmaßnahmen nach §§ 3,13 EKrG, Maßnahmen an Straßenkreu-

zungen mit anderen Baulastträgern und bei den nicht zur Fahrbahn gehörenden Bestandtei-

len des Straßenkörpers im Zuge von Ortsdurchfahrten bei geteilter Baulast. 

Die Förderung von Projekten kann bei der Bezirksregierung Detmold beantragt werden (Bezirksregie-

rung Detmold 2023a) 

8.1.3 Förderung von Wirtschaftswegen 

Für Kommunen und Städte mit unter 10.000 Einwohner*innen im ländlichen Raum gewährt das Mi-

nisterium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz Fördermittel für die nachhaltige Modernisierung 

zentraler ländlicher Infrastruktur auf der Grundlage geförderter oder durch die Bewilligungsbehörde 

anerkannter ländlicher Wegenetzkonzepte. Grundlage ist die Richtlinie über die Gewährung von Zu-

wendungen zur Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur (FöRL-Wirt-

schaftswege). 

Zuwendungsfähig sind Ausgaben für 

▪ den Ausbau und die Befestigung vorhandener, bisher nicht oder nicht ausreichend befestig-

ter Wirtschaftswege, die dem land- und forstwirtschaftlichen Verkehr und dem einge-

schränkten KFZ-Verkehr sowie dem überregionalen Radverkehr oder der Sicherstellung land- 

und forstwirtschaftlicher Verbindungen oder der Erschließung ganzer Bewirtschaftungsblö-

cke dienen, 

▪ erforderliche bauliche Anlagen wie Durchlässe oder Brücken als Bestandteil der Wegebau-

maßnahme sowie 

▪ den Neubau befestigter Verbindungs- oder Wirtschaftswege (nur Lückenschlüsse) 

▪ erforderliche Kompensationsmaßnahmen des Naturschutzes. Als nicht ausreichend befes-

tigte Wege gelten diejenigen Wege, die der Belastung durch heute gebräuchliche land- oder 

forstwirtschaftliche Maschinen und Transportfahrzeuge nicht mehr gewachsen sind. Die Art 

der Befestigung ist dabei unerheblich, maßgeblich für die Tragfähigkeit der Befestigung ist 

vielmehr der Wegeunterbau. 

Zu den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben zählen die Baukosten und die Baunebenkosten.  

▪ Die Höhe der Zuwendung beträgt je Vorhaben 60 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, 

maximal jedoch 500.000 Euro. 

Die Förderung von Projekten kann bei der Bezirksregierung Detmold beantragt werden (Bezirksregie-

rung Detmold 2023b). 

https://www.bezreg-detmold.nrw.de/wir-ueber-uns/organisationsstruktur/abteilung-2/dezernat-25/foerderung-kommunaler-strassenbau
https://www.bezreg-detmold.nrw.de/wir-ueber-uns/organisationsstruktur/abteilung-3/dezernat-33/integrierte-laendliche-entwicklung-2
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8.1.4 Land als Baulastträger 

Geh- und Radwegebau ist grundsätzlich die Aufgabe des Straßenbaulastträgers. Für Landesstraßen 

liegt diese Straßenbaulast beim Land Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen des Radwegeprogramms 2023 

wurden 109 km mehr Radwege an Landstraßen im Bundesland gebaut, mit einem finanziellen Volumen 

von 27 Mio. Euro (MHKBD; MUNV NRW 2023b). 

8.1.5 Städtebauförderung 

Mit der Neufassung der Städtebauförderrichtlinie Nordrhein-Westfalen 2023 wurden Maßnahmen för-

derbar, die einen städtebaulichen Beitrag zur Stärkung der Nahmobilität leisten. Dies zielt besonders 

auf eine qualitative Aufwertung freiwerdender Flächen im Straßenraum ab. 

Eine Aufnahme in das Städtebauförderprogramm kann nur dann stattfinden, wenn die Förderung min-

destens 50.000 Euro beträgt. Die Höhe der Förderung beträgt grundsätzlich 60 % der förderbaren Aus-

gaben. Abhängig von der Höhe der Arbeitslosigkeit und der finanziellen Lage der Gemeinde kann es 

Zu- und Abschläge von je 10 Prozent geben. 

Projektanträge können ausschließlich von Kommunen bei der Bezirksregierung Detmold eingereicht 

werden (Bezirksregierung Detmold 2023c; MHKBD 2024). 

 

8.1.6 Bürgerradwege 

Kommunen können Radwegeprojekte entlang von Landesstraßen im Regionalratsprogramm der Be-

zirksregierung Detmold anmelden. Die Eingaben werden an den Landesbetrieb Straßenbau NRW mit-

samt weiteren Erläuterungen weitergeben. Anschließend erfolgt eine Priorisierung. 

Alternativ können Bürgerradwege geplant werden, bei denen das Land einen Teil der Kosten über-

nimmt. Hierbei spielen die Bevölkerung und Initiativen eine wichtige Rolle, da sie zusammen mit den 

Kommunen die Radwege selbst planen, den Grunderwerb organisieren und anschließend selbst bauen. 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert diese Vorgehensweise aktuell mit 90 Euro/m². Die zuständigen 

Personen sollten sich an die Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift wenden, um zu prüfen, ob ihr 

Vorschlag unterstützt wird. Eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der Kommune und der Regional-

niederlassung Sauerland-Hochstift muss abgeschlossen werden. 

Die Finanzierung von Radwegen durch den Bund bzw. das Land ist möglich, wenn kein straßenbeglei-

tender Radweg entlang der Bundes-/Landesstraße gebaut werden kann. Es müssen bestimmte Krite-

rien erfüllt sein und eine Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau erfolgen. 

Weitere Informationen können bei den zuständigen Radverkehrsbeauftragten von Straßenbau NRW 

angefragt werden oder unter „Bürgerradwege“ eingeholt werden. 

 

  

https://www.bezreg-detmold.nrw.de/wir-ueber-uns/organisationsstruktur/abteilung-3/dezernat-35/staedtebaufoerderung
https://www.strassen.nrw.de/de/radverkehrsbeauftragte.html
https://www.strassen.nrw.de/de/buergerradwege.html
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8.2 Förderung auf Bundesebene 

Der Bund stellt mit der Verlängerung des Förderprogramms "Stadt und Land" bis 2028 weitere 805 

Millionen Euro für den Ausbau der Infrastruktur für den Radverkehr in Deutschland zur Verfügung 

(BMDV 2023). Rund 122 Millionen Euro davon kommen Projekten in Nordrhein-Westfalen zugute (VV 

SP "S&L"). Es ist Bestandteil des Klimaschutzprogrammes 2030 der Bundesregierung und wird in Nord-

rhein-Westfalen als Sonderprogramm der Nahmobilitätsförderung organisiert. Mit dem Programm 

können insbesondere bauliche Maßnahmen zum Lückenschluss von Radwegen, Fahrradabstellanlagen 

sowie Radverkehrskonzepte von Kommunen und Land gefördert werden.  

Besonders die hohen Fördersätze machen das Programm attraktiv. So werden Maßnahmen mit bis zu 

90 Prozent der förderfähigen Kosten unterstützt, bei strukturschwachen Kommunen sogar bis 95 Pro-

zent. Das Sonderprogramm erweitert die Fördertatbestände für den Radverkehr und umfasst neben 

dem Bau auch die erforderlichen externen Planungsleistungen (Bundesamt für Logistik und Mobilität 

2023a). Förderungen sind beispielsweise möglich für: 

▪ Neu-, Um- und Ausbau flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Radverkehrs-

netze 

▪ eigenständige Radwege 

▪ Fahrradstraßen 

▪ Radwegebrücken oder -unterführungen (inkl. Beleuchtung und Wegweisung) 

▪ Abstellanlagen und Fahrradparkhäuser 

▪ Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses für den Radverkehr wie getrennte Ampel-

phasen (Grünphasen)Erstellung von erforderlichen Radverkehrskonzepten zur Verknüpfung 

der einzelnen Verkehrsträge 

▪ Lastenradverkehr  

▪ Die Bagatellgrenze liegt bei 20.000 Euro, bei AGFS-Maßnahmen 5.000 Euro (Bundesamt für 

Logistik und Mobilität 2023b) 

▪ Die Förderung des Sonderprogramms kann bei der Bezirksregierung Detmold beantragt wer-

den.  

▪ Für Bürgerradwege können die Fördermöglichkeiten unter „Förderung und Finanzierung des 

Radverkehrs des BMDV eingesehen werden. 

▪  

Eine weitere wichtige Fördermöglichkeit auf Bundesebene ist die Richtlinie zur Förderung von Klima-

schutzprojekten im kommunalen Umfeld, die „Kommunalrichtlinie“. Darin sind diverse Fördertatbe-
stände für den Radverkehr enthalten. Die Übersicht des Förderkatalogs Nahmobilität (FöRi-Nah) aus 

dem Jahr 2024 ist abzurufen (Weitere Infos). 

  

https://www.bezreg-detmold.nrw.de/wir-ueber-uns/organisationsstruktur/abteilung-2/dezernat-25/foerderung-kommunaler-strassenbau
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Radverkehr/finanzielle-foerderung-des-radverkehrs.html
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie
https://www.umwelt.nrw.de/system/files/media/document/file/foerderkatalog_nahmobilitaet_2024_22.02.2024.pdf
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8.3 Bike+Ride-Offensive an Bahnhöfen 

Das Kooperationsprojekt der DB-Station&Service AG und des Bundesumweltministeriums im Rahmen 

der Nationalen Klimaschutzinitiative unterstützt Kommunen dabei, neue Fahrradstellplätze an Bahn-

höfen zu errichten. Ziel ist, die Bahnhöfe für den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad in Kombination mit 

der Nutzung der Bahn attraktiver zu machen. Gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium und 

dem Projektträger Jülich wird im Zuge von sechs Ablaufschritten (Flächenklärung, Förderantragsvor-

bereitung, Förderantragsstellung, Förderbescheid, Montage, Inbetriebnahme) folgende Unterstützung 

angeboten: 

▪ Stetige Prozessbegleitung 

▪ Zentraler Ansprechpartner auf Seiten der DB (für alle Flächeneigentümer im Konzern) 

▪ Durchführung und Koordination von Vor-Ort-Terminen einschließlich Beratung zu B+R am 

jeweiligen Standort 

▪ Erstellung von Prüf- und Feinkonzepten 

▪ Prüfung der DB-Flächen auf Verfügbarkeit (Klärung der technischen und wirtschaftlichen Ver-

fügbarkeit mit sämtlichen relevanten Anlagenverantwortlichen, Eigentümern und sonstigen 

Stakeholdern) 

▪ Ausstellung von Gestattungsverträgen auf Grundlage unseres mit dem deutschen Städtetag 

abgestimmten Standard-Gestattungsvertrags 

▪ Hinweise und Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln über die Kommunal-

richtlinie des BMU 

▪ Ausstellung eines mietkostenfreien Gestattungsvertrags 

▪ Nutzung unserer eigens für Sie ausgeschriebenen Rahmenverträge für Anlagetypen zu günsti-

gen Konditionen 

Der Zuschuss beträgt 70% der förderfähigen Gesamtausgaben. Weitere Informationen finden sich un-

ter Bike+Ride Deutsche Bahn 

  

https://bikeandride.bahnhof.de/bikeandride
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9  Ergebnis 

Der Kreis Höxter ist mit zehn Städten und ca. 142.000 Einwohner*innen der Kreis Nordrhein-Westfa-

lens, der am geringsten besiedelt ist. Er wird geprägt durch die Weser im Osten und das Eggegebirge 

im Westen. Für den Kreis wurde von Herbst 2022 bis Sommer 2024 ein Radwegekonzept für den All-

tagsradverkehr erstellt mit dem Ziel, Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, wie der Radverkehrsanteil 

unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit erhöht werden kann.  

Für das Radwegekonzept wurde zunächst ein Netzentwurf entwickelt (s. Kapitel 4.2), auf dessen 

Grundlage eine Mängel- und Schwachstellenanalyse durchgeführt wurde (s. Kapitel 5). Dabei wurde 

der Bestand auf Mängel in der Oberflächenqualität, Markierung und Beschilderung untersucht. Es wur-

den Netzlücken und Gefahrenstellen ermittelt.  

Aus den Ergebnissen der Mängel- und Schwachstellenanalyse wurden Maßnahmen abgeleitet, die den 

konkreten Handlungsbedarf zur Umsetzung des Konzepts beschreiben. Dabei handelt es sich um Maß-

nahmen zum Netzausbau des Radverkehrs wie etwa der Erneuerungen von Wegeoberflächen, der Aus-

weisung von Fahrradstraßen und dem Neubau von Geh- und Radwegen. Weitere übergreifende Maß-

nahmen (wie z.B. Zertifizierung fahrradfreundlicher Arbeitgeberstandorte) wurden ebenfalls formu-

liert, die umfassende Handlungsfelder abdecken und neben den infrastrukturellen Projekten einen 

großen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der Einwohner*innen haben (s. Kapitel 7). 

Aus dem Prüfnetz wurde ein Zielnetz entwickelt, das insgesamt etwa 1.300 km lang ist. Davon liegen 

circa 320 km auf dem Radnetz OWL und 348 km auf dem Radnetz NRW. Überschneidungen zwischen 

dem OWL-Netz und dem Radnetz NRW sind vorhanden. Zusätzlich läuft das Alltagsradverkehrsnetz auf 

248 km des touristischen überregionalen Radnetzes.  

Für den Kreis Höxter wurden 602 Maßnahmen in elf Maßnahmenkategorien identifiziert. 55 Maßnah-

men sind von hoher Dringlichkeit, 245 Maßnahmen sind von mittlerer Dringlichkeit und 302 Maßnah-

men sind von niedriger Dringlichkeit. Die 372 streckenbezogenen Maßnahmen erstrecken sich auf 

297 km. Hinzu kommen 230 punktuelle Maßnahmen. Die streckenbezogenen Maßnahmen verteilen 

sich mit etwa 97 km auf kommunalen Straßen und Wegen, mit etwa 92 km auf Kreisstraßen, mit 90 km 

auf Landesstraßen und mit 16 km auf Bundesstraßen. 

Innerhalb dieses Konzeptes wurden etwa 117 km Neubau geplant. Somit verlaufen 1.183 km auf einer 

bereits vorhandenen Infrastruktur. 

Innerhalb dieser Maßnahmen können einzelne Pakete zusammengefasst werden, um Gefahrenstellen, 

wichtige Knotenpunkte oder Verbindungen zusammenhängend umzusetzen. 

Die Maßnahmentabelle listen die entsprechenden Straßenbaulastträger (Gemeinde/Stadt, Kreis, Land 

oder Bund) auf und enthalten eine Kostenabschätzung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 162 

Millionen Euro. 

Das Radverkehrskonzept lässt sich nur in Zusammenarbeit mit den zuständigen Akteur*innen umset-

zen: Die Projektbearbeitung wurde durch einen Arbeitskreis begleitet, der in fünf Sitzungen tagte. Dar-

über hinaus wurden die Maßnahmenentwürfe vor Ort mit den zehn Städten abgestimmt (s. Kapitel 

6.3). 



https://www.bezreg-detmold.nrw.de/wir-ueber-uns/organisationsstruktur/abteilung-2/dezernat-25/foerderung-kommunaler-strassenbau
https://www.bezreg-detmold.nrw.de/wir-ueber-uns/organisationsstruktur/abteilung-2/dezernat-25/foerderung-kommunaler-strassenbau
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie
https://www.bezreg-detmold.nrw.de/wir-ueber-uns/organisationsstruktur/abteilung-2/dezernat-25/foerderung-kommunaler-strassenbau
https://www.bezreg-detmold.nrw.de/wir-ueber-uns/organisationsstruktur/abteilung-2/dezernat-25/foerderung-kommunaler-strassenbau
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